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Übersicht Bewertungsbögen 

Die 1. Änderung des FNP umfasst folgende Punkte: 

WOLFACH 

W 1 -  Altes Forstamt (Neuausweisung) Wohnbaufläche 

W 2 -  Schirleberg (Bestandsdarstellung) Wohnbaufläche 

W 4 -  Campingplatz (Bestandsdarstellung) SO - Camping 

W 5 -  Bike-Park (Neuausweisung) Fläche für Sport 

W 7 -  Sägegrün II (Bestandsdarstellung) SO - Einzelhandel 

W 9 -  Sommeracker (Bestandsdarstellung) Gewerbe- / Mischbaufläche 

W 10 -  Sägegrün (Neuausweisung) Gewerbefläche 

W 11 -  Vorstadtberg (Neuausweisung) Wohnbaufläche 

W 12 -  Am Liefersberg (Bestandsdarstellung) SO - Vesperstube 

W 14 -  Sachtleben (Neuausweisung) Gewerbefläche 

W 15 -  Hofeckle (Neuausweisung) Wohnbaufläche 

W 16 -  Spitzrank - Untere Zinne (Neuausweisung) Gewerbefläche 

W 17 -  St. Roman (Bestandsdarstellung) Wohnbaufläche 

OBERWOLFACH 

OW 1 - Disleshof (Bestandsdarstellung) Wohn-/Mischbaufläche 

OW 3 - Ob der Kirche (Neuausweisung) SO-Feuerwehr 

OW 5 - Allmend I (Bestandsdarstellung) Gewerbefläche 

OW 7 - Heizzentrale (Bestandsdarstellung) Gewerbefläche 

 

 

Aufgrund der Stellungnahmen anlässlich der Veröffentlichung im Juli / August 
2024 wurde auf 2 Änderungspunkte verzichtet: 

- W 3 ï Schmelzlebrücke / Lindenbauer: geplante Gliederung der Fläche in 
GE, Grünfläche, Mischgebiete 

- OW 6 ï Mühlengrün II: geplante Vergrößerung der Wohnbaufläche und Be-
standsdarstellung.  

Die Darstellung der Nummerierung von Bestandsdarstellungen und Berichti-
gungen erfolgt mit einer Raute. 
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Städtebauliche und landschaftsökologische Bewertung der geplanten 
Flächenausweisungen 

Bewertungsbögen der Stadt Wolfach  

Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Ortsteil: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Wohnbaufläche "Altes Forstamt"  

Flächenbilanz: 

Bestand: Gemeinbedarfsfläche:   ca. 0,257 ha 
Planung: Wohnbaufläche:  ca. 0,257 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete (BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

Biotop "Feldgehölz Vorstadtberg, N Wolfach"  
(Nr. 176153170108), angrenzend 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

- 

Kulturdenkmal Forstamt 

Sonstiges - Immissionen: keine 
- Leitungstrassen: keine  
- angrenzende Nutzungen: M, landw. Flächen 
- Ortsbild: exponierte Hanglage 

  

W 1 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche liegt am nördlichen Ortsrand an einem Westhang. Im Westen grenzt die Fläche an die 

Funkenbadstraße. 
- Die Fläche wird begrenzt durch die vorhandene Bebauung im Norden, Westen und Süden. 
- Die Fläche ist im FNP als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. 
- Die Fläche ist bebaut. 
- Ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan wurde bisher nicht gefasst. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: Mischgebiet 
- im Osten: Wiesen 
- im Süden: Wohngebiet 
- im Westen: Mischgebiet 
 

Erschließung: 
- Die Erschließung erfolgt von der Funkenbadstraße aus.  
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom erfolgt über die Funkenbadstraße. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Mögliche Nutzungskonflikte sind nicht zu erwarten. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Die Bebauung wird von 3 Seiten durch Bebauung eingefasst. 
- Zu den Wiesenflächen im Osten werden Anpflanzungen vorgesehen. 
 

Begründung: 
- Bei der Ausweisung handelt es sich um eine Nutzungsänderung. Die Fläche ist bereits rechtskräftig 

als "Fläche für den Gemeinbedarf", d.h. als Baufläche ausgewiesen. Sie wird aber nicht mehr für diese 
Nutzung benötigt. Deshalb wurde auch das Forstamt umgenutzt. 

- Die Ausweisung erfolgt aufgrund des Bedarfs an Wohnbauflächen. Da es sich um eine zentrumsnahe 
und aufgrund der Hanglage und Orientierung attraktive Fläche für Wohnnutzung handelt, ist die Fläche 
bereits bebaut. 

- Wolfach ist als Ort im Siedlungsbereich ausgewiesen und beabsichtigt, den Kernort als zentralen 
Wohnstandort weiter auszubauen. In Wolfach sind die Einkaufsmöglichkeiten konzentriert und das 
öffentliche Umfeld wurde in den letzten Jahren durch die Umgestaltung der Hauptstraße und des Sa-
nierungsgebietes aufgewertet. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Fläche stellt eine sinnvolle Abrundung der Wohnbauflächen im Norden von Wolfach dar. Die Anbin-
dung an den Ortskern ist günstig (kurze Wege). 

  

W 1 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022)  Gebietscharakteristik 

 

- ehemaliges Forstamt mit Zufahrt und gro-
ßem Garten im rückwärtigen Bereich mit 
Gehölzbestand (Flst.Nr. 290/1) 

- Neubau mit Zufahrt und Garten (Flst.Nr. 
290/11) 

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

Da die Fläche bereits als Bauland ausgewiesen ist und nur noch 1 neues Gebäude errichtet werden 
kann, wird in Absprache mit dem Naturschutz auf eine Bewertung der Fläche verzichtet.  

 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Zwischenzeitlich wurde auf Flst.Nr. 290/1 ein Gebäude errichtet. Somit ist eine landschaftsökologische 
Bewertung für die Nutzungsänderung im FNP nicht mehr erforderlich. 
 

 
 
  

W 1 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Ortsteil: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Bestandsdarstellung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Wohnbaufläche "Schirleberg"  

Flächenbilanz: 

Bestand: landw. Fläche:   ca. 0,820 ha 
Planung: Wohnbaufläche:  ca. 0,820 ha 
 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete  
(BNatSchG; NatSchG; 
LWaldG) 

FFH-Mähwiese "Talwiese nordöstlich Wolfach, Langenbachtal"  
(Nr. 6500031746158042), ca. 75 m nordwestlich  

FFH-Mähwiese "Magerwiesen im Kinzigtal östlich 'Vor Langenbach'"  
(Nr. 6500031746158048), ca. 60 m östlich 

Biotop "Magerrasen nordöstlich Wolfach" 
(Nr. 176153178012), ca. 75 m nordwestlich 

Biotop "Naturreiche Bachabschnitte Langenbach"  
(Nr. 176153170013), ca. 100 m nordwestlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

südlicher Teil in HQ100-Überflutungsfläche 

Sonstiges - Wasserwirtschaft: HQ100-Untersuchung erfolgte mit Aufstellung der 
Ergänzungssatzung, deshalb Verzicht auf Bebauung für östlichstes 
Grundstück (Südteil) 

- Immissionsschutz: Lärmschutzuntersuchung erfolgte mit Aufstellung 
der Ergänzungssatzung 

- Leitungstrassen: keine  
- angrenzende Nutzungen: landw. Flächen, vorh. Bebauung 
- Ortsbild: Hanglage, Ortseingang 
- Ergänzungssatzung: "Schirleberg" - in Kraft seit 08.10.2005 

  

W 2 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche wird begrenzt durch die vorhandene in das Gebiet einbezogene Bebauung im Norden. 
- Der als Wohnbaufläche vorgesehene Bereich wird nicht mehr als Wiese landwirtschaftlich genutzt. 
- Die Fläche ist im FNP als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: Wiesen 
- im Osten: Wiesen 
- im Süden: Bundesstraße B 294 
- im Westen: Bebauung 
 

Erschließung: 
- Die Erschließung erfolgt wie bisher von Süden. Bei einer Teilung der Grundstücke ist die Erschließung 

der im Norden vorhandenen Gebäude, die auch von Süden erschlossen sind, zu sichern.  
- Im Süden grenzen die Schiltacher Straße und die B 294 an. 
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom erfolgt über neu zu verlegende Anschlüsse. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Lärmschutzmaßnahmen gegenüber der im Süden angrenzenden B 294 sind zu prüfen. 
- Gegebenenfalls sind Immissionsschutzmaßnahmen zu den Gewerbeflächen im Süden und der Sport-

fläche jenseits der L 96 zu prüfen. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Nördlich des Geltungsbereichs befinden sich im Anschluss an einen Grünstreifen Waldflächen. 
- Mit der Ausweisung dieser Wohnbaufläche wird eine Einbindung in die Landschaft unter Beachtung 

ökologischer Gesichtspunkte gesichert. 
- Eine Gestaltung des Ortseingangs wird ermöglicht. 
 

Begründung: 
- Die Fläche wird gemäß der am 08.10.2005 in Kraft getretenen Ergänzungssatzung "Schirleberg" als 

Wohnbaufläche ausgewiesen. 
- Die Ausweisung erfolgte aufgrund des Bedarfs an Wohnbauflächen in Wolfach. 
- Wolfach ist als Ort im Siedlungsbereich ausgewiesen und beabsichtigt, den Kernort als zentralen 

Wohnstandort weiter auszubauen. In Wolfach sind die Einkaufsmöglichkeiten konzentriert und das 
öffentliche Umfeld wurde in den letzten Jahren durch die Umgestaltung der Hauptstraße und des Sa-
nierungsgebietes aufgewertet. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Fläche stellt unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung eine sinnvolle Abrundung der 
Wohnbauflächen im Nordosten von Wolfach dar. 

Immissionsschutzmaßnahmen und Überschwemmungsgefährdung wurden bereits i.R.d. Aufstellung 
der Ergänzungssatzung geprüft. 

  

W 2 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022)  Gebietscharakteristik 

 

- größtenteils bereits bebaute Grundstücke 

- Flst.Nr. 643/3 im Südwesten und südliche 
Teile von Flst. Nr. 641 nicht bebaute Gar-
tengrundstücke 

- Flst. Nr. 643/3 Obstwiese mit z.T. alten 
Gehölzbestand  

- südlicher Teil Flst. Nr. 641 Garten mit Zier-
gehölzen 

 

Bewertung der Schutzgüter (Stand Januar 2012) 

Klima / Luft 

- Innerörtliches Frischluftentstehungsgebiet (große Gärten) im Bereich der Kaltluftleitbahn des "Kinzig-
tälers" 

- Lufthygienisch positiv wirkt sich besonders der Baumbestand aus. 

- Vorbelastungen sind durch tangierende Bundesstraße 294 sowie Landesstraße L 96 gegeben. 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Boden 

- vorherrschende Bodenart ist lehmiger Sand  

- Bewertung der Bodenfunktion nach Heft 31 (Umweltministerium Ba-Wü) ergibt folgende Wertigkeit: 

Standort für natürliche Vegetation:  mittel 
Standort für Kulturpflanzen:  mittel 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  mittel - hoch 
Filter- und Puffervermögen:  gering 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Wasser 

Grundwasser 

- Fläche im Bereich eines Grundwasserleiters Lockergestein der Klasse 3 (Junge Talfüllungen) mit ho-
her Bedeutung für das Grundwasserdargebot und die Grundwasserneubildung. 

- Vorbelastungen in geringem Umfang durch Bebauung bzw. Versiegelung 

¶ hohe Bedeutung (Stufe B) 

Oberflächengewässer 

- Oberflächengewässer nicht vorhanden 

sehr geringe Bedeutung (Stufe E)   

W 2 
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Flora / Fauna 

Die Kartierung der Fläche ergab: 

- Flst.Nrn. 642 und 642/1: bereits bebaut, Gebäude umgeben von Gärten mit Gehölzbestand (geringe 
Wertigkeit). 

- Flst.Nr. 641: im Norden Gebäude (geringe Wertigkeit), im Süden Obstwiese (weniger als 1.500 m²) 
mit z. T. alten Obstbäumen (hohe Wertigkeit) 

- Keine Hinweise auf das Vorkommen von besonders geschützten Arten 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe II - III)  

Landschaftsbild / Erholung 

- Gärten mit standortheimischer Vegetation und Obstwiese am Siedlungsrand 

- Ortsrand durch Obstbäume gut eingebunden 

- Erholungsfunktion der Fläche für die Allgemeinheit nicht vorhanden 

- Vorbelastungen durch südlich verlaufende Bundesstraße B 294 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Mensch 

Bei der Beurteilung des Wohlbefindens des Menschen sind die Aspekte Schutz vor Lärm, Schutz vor 
Emissionen, Erholungsfunktion zu beachten. 
Die Wertigkeit einer Fläche bzgl. der Erholungsmöglichkeit und Regenerationsfähigkeit wurde bereits 
unter Landschaftsbild / Erholung berücksichtigt. 

- Vorbelastungen (Lärm, Schadstoffe) sind durch tangierende Bundesstraße B 294 vorhanden 

¶ geringe Bedeutung 

Kulturgüter 

Kulturgüter sind im Bereich der Flächenausweisung nicht vorhanden. 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Flächen würden weiterhin als Gärten und Obstgärten genutzt werden. Somit würde der gegenwär-
tige Umweltzustand erhalten bleiben. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

- Reduzierung der als mittel - hoch bewerteten Bodenfunktion "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf"  

- Verminderung der Grundwasserneubildungsrate durch verstärkten Oberflächenabfluss 

Landschaftsplanerische Hinweise 

- Erhalt und Pflege der Streuobstwiese auf Flst.Nr. 641 

- Proportionen und Höhenentwicklung der Bebauung unter Berücksichtigung der sensiblen Ortsrand-
lage 

- Rückhaltung des Regenwassers 
- Begrenzung versiegelter Bodenflächen 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

geeignet 

Fazit: Die Schließung von innerörtlichen Baulücken ist aus landschaftsplanerischer Sicht der Neuaus-
weisung von Bauflächen am Ortsrand vorzuziehen.  

 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Bei einer Realisierung einer Bebauung auf Flst.Nr. 643/3 der rechtskräftigen Ergänzungssatzung 
"Schirleberg" sind artenschutzrechtliche Belange insbesondere im Hinblick auf den Obstbaumbestand 
sowie die Lage in HQ100-Überflutungsflächen mit entsprechendem Retentionsausgleich zu beachten. 
 

W 2 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Ortsteil: Kinzigtal 

 

Planungsstand:  

Bestandsdarstellung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Sondergebiet "Camping Stegbauernhof-Halbmeil" 

Grünfläche 

Flächenbilanz: 

Bestand: Sondergebiet - Camping: ca. 0,383 ha 

Grün:  ca. 0,746 ha 

Landwirtschaft:  ca. 1,429 ha 

Planung: 

Sondergebiet - Freizeit/Jugend:  ca. 0,188 ha 

Sondergebiet - Kleintieranlage:  ca. 0,409 ha 

Grünfläche - Sport und Freizeit:    ca. 1,426 ha 

Grünfl. (Halbmeiler Kreuzbühl):  ca. 0,407 ha 
Grünfl. (Waldrand):                        ca. 0,128 ha 

 

Flächennutzungsplan 
Bestand 

 
Planung  

  
 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

FFH-Mähwiese "Magerwiese südlich Georgsbauer, "Kinzigtal" 
Nr. 6500031746158000), ca. 80 m westlich  

FFH-Mähwiese "Magerwiese östlich Georgsbauer, "Kinzigtal" 
(Nr. 6500031746158058), ca. 15 m nordwestlich 

FFH-Mähwiese "Magerwiese am Steg nordöstlich Halbmeil" 
(Nr. 6500031746158082), ca. 50 m nördlich 

Biotop "Feldgehölz nordöstlich Halbmeil"  
(Nr. 177153171276), direkt betroffen 

Biotop "Bachlauf 'Am Steg', NO Halbmeil"  
(Nr. 177153170663), direkt betroffen 

Biotop "Nasswiese und Niedermoor 'Am Steg', NO Halbmeil"  
(Nr. 175143170659), ca. 30 m nordwestlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

- 

  

W 4 
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Sonstiges - Immissionsschutz: zu landwirtschaftlichen Flächen 
- Leitungstrassen: 20 kV-Freileitung 
- angrenzende Nutzungen: landw. Flächen 
- Bebauungsplan "Campingplatz Stegbauernhof - Halbmeil" - 1. Änd., 

in Kraft seit 18.03.2004 

  
  

W 4 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche liegt über dem Kinzigtal und wird bereits als Campingplatz genutzt. 
- Die Fläche liegt auf der Gemarkung Kinzigtal. 
- Die Flächen grenzen im Osten an Wald. 
- Die Fläche ist im FNP als Sondergebiet und Grünfläche ausgewiesen. 
- Der Bebauungsplan ist in Kraft seit 18.03.2004. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: Wiesen 
- im Osten: Wald / Wiesen 
- im Süden: Bundesstraße B 294 / Wiesen 
- im Westen: Wiesen 
 

Erschließung: 
- Die Erschließung erfolgt von der B 294 aus. Diese Erschließung wird beibehalten. 
- Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die vorhandene Straße zum Stegbauernhof.  
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom wird ggf. ergänzt. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Mögliche Nutzungskonflikte aufgrund von Wohnnutzungen im Westen sind zu berücksichtigen. 
- Zu beachten sind ausreichende Abstände zur 20-kV-Leitung und den Waldflächen im Nordosten. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Der "Halbmeier Kreuzbühl" wird freigehalten. 
- Die Einbindung in die Landschaft unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte wird gesichert. 
- Es werden ca. 5.370 m² Grünfläche für die Freihaltung des markanten "Halbmeier Kreuzbühl" ausge-

wiesen. 
 

Begründung: 
- Die Abgrenzung des bisher ausgewiesenen ca. 6,599 ha großen Sondergebiet - Camping wird im 

Norden gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan im FNP dargestellt. Der "Halbmeier Kreuzbühl" 
wird freigehalten. 

- Im Nordosten soll ein Streichelzoo eingerichtet werden. Er wird als Sondergebiet - Kleintieranlage 
ausgewiesen. 

- Der Bereich des vorhandenen Gebäudes wird für die Besucher des Campingplatzes, der Freizeitein-
richtungen und des Streichelzoos als Sondergebiet - Freizeit/Jugend ausgewiesen. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Im Rahmen der Aufstellung des B-Plans "Campingplatz - Stegbauernhof - Halbmeil" - 1. Änd. und Erw. 
(in Kraft 18.03.2004) wurden die städtebaulichen und landschaftsplanerischen Gesichtspunkte geprüft. 

Durch die detaillierte Untersuchung wurde den örtlichen Gegebenheiten - Freihaltung des "Halbmeiler 
Kreuzbühl" und der Biotopfläche auf dem Hügel - Rechnung getragen. 

Auch die Ausweisung des Streichelzoos und Infrastrukturgebäudes als Sondergebiet stellt eine sinn-
volle Ergänzung des Campingplatzes dar. Die Gesamtfläche der Sondergebiete wird damit lediglich um 
ca. 476 m² erhöht. 

  

 W 4 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- Am bestehenden Campingplatz schließen sich 
Wiesenflächen z.T. mit Streuobst nach Süden 
und Westen in Hanglage an. 

- in exponierter Hügellage Feldgehölze und Ma-
gerweide 

- im Norden Sportplatz und Freizeitanlage 
"Biesle"  

Bewertung der Schutzgüter (Stand Januar 2012) 

Klima / Luft 

- Kaltluftentstehungsgebiet in Hanglage, Frisch-/Kaltluft mündet in den "Kinzigtäler". 

- Lufthygienisch positiv wirken sich die Gehölzbestände (Biotopflächen) aus. 

- Vorbelastungen sind in geringem Umfang durch die im Tal verlaufende Bundesstraße 294 vorhanden. 

¶ hohe Bedeutung (Stufe B) 

Boden 

- vorherrschende Bodenarten sind sandiger Lehm und stark lehmiger Sand 

- Bewertung der Bodenfunktion nach Heft 31 (Umweltministerium Ba-Wü) ergibt folgende Wertigkeit: 

Standort für natürliche Vegetation:  gering - mittel 
Standort für Kulturpflanzen:  gering - mittel 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  mittel 
Filter- und Puffervermögen:  gering - mittel 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

mit Ausnahme der Fläche nordöstlich des Stegbauernhofs, die als Standort für natürliche 
Vegetation eine sehr hohe Wertigkeit besitzt. 

Wasser 

Grundwasser 

- Fläche im Übergangsbereich zwischen einem Grundwassergeringleiter der Klasse 6 (Metamorphe 
Gesteine) und eines Grundwasserleiters Lockergestein der Klasse 3 (Junge Talfüllungen) mit geringer 
bis mittlerer Bedeutung für das Grundwasserdargebot und die Grundwasserneubildung. 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe D - C) 

Oberflächengewässer 

- Im Norden tangiert ein Bachlauf das Untersuchungsgebiet. 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe D - C) 
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Flora / Fauna 

Die Kartierung der Fläche ergab: 

- Das Flst.Nr. 44/4 wird im westlichen Bereich bereits als Campingplatz genutzt (geringe Wertigkeit), 
nach Osten und Süden schließen sich Grünlandflächen z.T. mit Streuobst an (mittlere - hohe Wertig-
keit). 

- Im Westen befindet sich in exponierter Hügellage ein nach § 32 NatSchG Besonders geschütztes 
Biotop. Es handelt sich um eine Magerweide und Feldgehölze (sehr hohe Wertigkeit). 

- Nördlich des Campingplatzes verläuft unterhalb einer steilen mit Gehölzen bewachsenen Böschung 
ein asphaltierter Wirtschaftsweg (mittlere Wertigkeit). 

- Östlich des Sportplatzes parallel zum Wirtschaftsweg befindet sich ein nach § 32 NatSchG Besonders 
geschütztes Biotop. Es handelt sich um eine Feldhecke. 

- Die Flst.Nrn. 44 und 46 werden als Sportplatz und als Freizeitanlage "Biesle" mit Grillstelle, Jugend-
zeltplatz und Parkplatz genutzt (geringe Wertigkeit); nach Nordosten schließen sich Grünlandflächen 
in sehr steiler Lage an (mittlere Wertigkeit). 

- Keine Hinweise auf das Vorkommen von besonders geschützten Arten 

¶ Geringe - mittlere Bedeutung (Stufe II - III)  
 mit Ausnahme der Biotopflächen, mit sehr hoher Bedeutung (Stufe IV) 

Landschaftsbild / Erholung 

- Vielfältige Strukturen aufgrund der topographischen Gegebenheiten (flache und steile Hanglagen, Bö-
schungen, Taleinschnitte) 

- Gliedernde und das Landschaftsbild prägende Gehölzstrukturen (Feldgehölze, Streuobst). 

- Landschaftsteil mit vielfältiger Freizeitnutzung (Campingplatz, Sportplatz, Freizeitanlage und Grün-
landflächen) und sehr hoher Erholungsfunktion 

¶ hohe - sehr hohe Bedeutung (Stufe B - A) 

Mensch 

Bei der Beurteilung des Wohlbefindens des Menschen sind die Aspekte Schutz vor Lärm, Schutz vor 
Emissionen, Erholungsfunktion zu beachten. 
Die Wertigkeit einer Fläche bzgl. der Erholungsmöglichkeit und Regenerationsfähigkeit wurde bereits 
unter Landschaftsbild / Erholung berücksichtigt. 

- Vorbelastungen (Lärm, Schadstoffe) sind nicht vorhanden. 

¶ hohe Bedeutung 

Kulturgüter 

Die im Boden erhaltenen Reste der St. Michaelskapelle auf dem Kreuzbühl sind ein archäologisches 
Kulturdenkmal. 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Flächen würden weiterhin als Campingplatz, Sportplatz, Freizeitanlage und landwirtschaftlich als 
Grünlandflächen genutzt werden. Somit würde der gegenwärtige Umweltzustand erhalten bleiben. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

- Beeinträchtigung ggf. Verlust von nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotopen 

- Erhebliche Eingriffe in die Bodenstruktur bei Anlage von terrassenartigen Campingstellflächen 

- Reduzierung von Kaltluftentstehungsfläche 

- Beeinträchtigung bei der vielfältig gegliederten Landschaft in Hanglage 
- evtl. Beeinträchtigung des Bachlaufs bei Nichtberücksichtigung eines ausreichenden Gewässerab-

stands 
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Landschaftsplanerische Hinweise 

- Erhalt der nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotope und Einhaltung eines ausreichenden 
Puffers 

- Erhalt der Gehölzbestände im Böschungsbereich parallel zum asphaltierten Wirtschaftsweg 

- Intensive Durchgrünung des terrassenartigen Campingplatzes 

- Proportionen und Höhenentwicklung der Bebauung unter Berücksichtigung der exponierten Hang-lage 
insbesondere im Bereich der Kleintieranlage 

- Rückhaltung des Regenwassers 
- Begrenzung versiegelter Bodenflächen 
- Schonender Umgang mit dem Boden bei erforderlicher Terrassierung des Campingplatzes 
- Berücksichtigung des archäologischen Kulturdenkmals; Reste der St. Michaelskapelle im Boden 
- Denkmalpflege: die im Boden erhaltenen Reste der St. Michaelskapelle sind ein archäologisches Kul-

turdenkmal 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

bedingt geeignet 

Fazit: Der Erhalt der nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotope muss sichergestellt wer-
den. 
Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich vorrangig für die Schutzgüter Klima und Land-
schaftsbild sowie in Teilbereichen für die Schutzgüter Boden bzgl. der Bodenfunktion "Stand-
ort für natürliche Vegetation" und der zu erwartenden Bodenbewegungen und Flora/Fauna 
und Landschaftsbild. 

Aus der Sicht der Landschaftsplanung stellt diese Flächenausweisung eine Abrundung bzw. 
Weiterentwicklung des bestehenden Sondergebietes dar und ist einer Flächenausweisung an 
neuer Stelle vorzuziehen. 

Bei einer Realisierung müssen jedoch besonders die topographischen Gegebenheiten und 
die ausgewiesenen Biotope berücksichtigt werden. 

 

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um die 1. Änd. u. Erw. des Bebauungsplans "Campingplatz 
Steigbauernhof - Halbmeil" handelt und das Vorhaben bereits realisiert ist, wird auf eine Umweltprü-
fung und die Erstellung eines Artenschutzgutachtens im Rahmen der 1. Änd. des FNP der VVG Wol-
fach - Oberwolfach verzichtet und auf den Grünordnungsplan der Bebauungsplanänderung verwiesen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Büro für Landschaftsplanung und angewandte Ökologie Dr. Alfred Winski und 
Ingenieurbüro für Bauwesen und Stadtplanung, Weissenrieder GmbH, kam im Grünordnungsplan vom 
November 2003 zu nachfolgendem Ergebnis: 

Die geplante Erweiterungsfläche der Spiel- und Sportanlage erstreckt sich auch über einen Bereich, 
der im rechtskräftigen Bebauungsplan als Ausgleichsfläche ausgewiesen wurde. Somit müssen da-
für an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. 

Da der Ausgleich nicht vollständig innerhalb des Geltungsbereichs erbracht werden kann, werden 
Ersatzmaßnahmen außerhalb zugeordnet. Hierbei handelt es sich um die angrenzende Waldfläche 
zwischen den Sondergebieten 2/3 und dem Campingplatzgelände. 

Bei der Waldfläche handelt es sich um einen strukturarmen Fichtenforst, der durch einen Komplex 
aus offenem Wildobst-Bestand, naturnahem, arten- und strukturreichem Parkwald sowie eingestreu-
ten schlagflurartigen Flächen ersetzt werden soll. 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Grünfläche (Bike-Park) 

Flächenbilanz: 

Bestand: landw. Fläche ca. 0,501 ha 

Planung: 

Fläche für Sport- und Spielanlagen  
(Bike-Park):  ca. 0,501 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

Biotop "Biotop "Waldsimsensumpf"  
(Nr. 176153170105), direkt betroffen 

Biotop "Felsen und Blockhalden am Wolfsberg"  
(Nr. 276153173098), ca. 150 m südwestlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

östl. Teil HQ100 - Überflutungsfläche 

Sonstiges - Immissionsschutz: keine 
- Leitungstrassen: Freileitung im Süden   
- angrenzende Nutzungen: Parkplatz (FNP), landw. Flächen, Wald, 

zum Friedhof wird ein Abstand von ca. 40 m eingehalten 
- Geologie: Soweit Bergbauberechtigungen (Bergwerksfelder) über-

plant werden, ist das LGRB bei der Bebauungsplanung zu beteili-
gen. 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche liegt auf der Gemarkung Kinzigtal. 
- Prüfen, ob auch Flächen in Oberwolfach einbezogen werden. 
- Die Fläche liegt nördlich des Friedhofs nahe der Wolf. Sie reicht im Norden bis an die Gemarkung 

Oberwolfach. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: Wiesen 
- im Osten: Gewässer Wolf 
- im Süden: Parkplatz 
- im Westen: Wald 
 

Erschließung: 
- Die verkehrliche Erschließung erfolgt von Norden über ausgebaute Straßen auf der Gemarkung Ober-

wolfach. Eine direkte Anbindung nach Süden an Wolfach ist mit dem Uferweg für Fußgänger und 
Radfahrer vorhanden.  

 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser und Strom erfolgt soweit erforderlich über neu zu verlegende Trassen. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Mögliche Nutzungskonflikte aufgrund von Wohnnutzungen in der Umgebung (nördlich und jenseits 

des Flusses) sind nicht zu erwarten. 
- Zu beachten sind ausreichende Abstände zum Parkplatz, der Zufahrt und den Schutzgebieten. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Eine negative Auswirkung auf das Ortsbild kann ausgeschlossen werden. 
 

Begründung: 
- Die Fläche wurde bereits vom "Bike-Park-Wolfach e.V." angelegt und wird bestimmungsgemäß ge-

nutzt. Aufgrund der Lage abseits der Wohnbebauung und dennoch zentral stellt sie ein attraktives 
Angebot für Sportbegeisterte in Wolfach und Oberwolfach dar. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Fläche wurde gewählt, da sie einerseits abseits der Wohngebiete, aber trotzdem nicht isoliert im 
Außenbereich liegt, sondern ortsnah an die ausgewiesenen Parkplatzflächen angelagert ist. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- im Süden Nutzung als Bike-Park  

- mittig im Bike-Park Biotopfläche 

- im Norden Kleingärten mi vielfältigen Struk-
turen  

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

Da die Fläche bereits angelegt ist und genutzt wird, kann in Absprache mit dem Naturschutz auf eine 
Bewertung der Fläche verzichtet werden.  

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Flächennutzung als Bike-Park besteht und ist vom parallel zur Wolf verlaufenden Weg gut erschlossen. 
Der Gehölzbestand angrenzend an die Fahrspuren wurde gefällt bzw. auf den Stock gesetzt. Das mittig 
in Teilen vorhandene Biotop bedarf Pflege. 

Der nördlich angrenzende Kleingarten ist sehr vielfältig und bindet den Bike-Park nach Norden ein. 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Bestandsdarstellung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Sonderbaufläche "Sägegrün II" 
großflächiger Einzelhandel 
 

Flächenbilanz: 

Bestand: gemischte Baufläche:   ca. 1,073 ha 
Planung: SO - großfl. Einzelh.:  ca. 1,073 ha 
 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  
 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
Nr. s68 Waldkompflex Schmittegrund, ca. 90 m südöstlich 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

Biotop "Felsen bei Hofeck S Wolfach" 
(Nr. 277153173192), ca. 130 m nördlich 

Biotop "Rappenfelsen S Wolfach" 
(Nr. 277153173204), ca. 170 m südöstlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

gemäß LUBW-Abfrage: 
südl. Teil in HQ100 und nordwestl. Teil in HQextrem-Überflutungsfläche 
sowie nordwestl. Teil in geschütztem Bereich bei HQ100 

gemäß Hochwasserschutzkonzept kann ein Schutz für den west-
lich der Kinzig liegenden Innenstadtbereich durch punktuelle 
Maßnahmen, die zu einem geringen Eingriff lt. UVPG-Vorprüfung 
im Einzelfall führen, erreicht werden.  

Sonstiges - Wasserwirtschaft: Tieflage hinter Hochwasserdamm, geschützter 
Bereich bei HQ100 

- Leitungstrassen: Freileitungen  
- angrenzende Nutzungen: G, M, wasserwirtschaftliche Flächen 

(Hochwasserdamm) 
- Vorhabenbezogener B-Plan "Sägegrün II" (Bekanntmachung am 

02.05.2013) 

- Hinweis: Auf Kellergeschosse sollte verzichtet werden, weil dadurch 
in die gewässerparallel verlaufenden Grundwasserleiter eingegriffen 
wird. 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche wird begrenzt durch die Hausacher Straße und die Kinzig bzw. den Hochwasserdamm 

längs der Kinzig 
- Der Einzelhandelsbetrieb (Edeka) ist mit den vorgelagerten Stellplatzflächen seit Jahren in Betrieb. 
- Die angrenzenden Flächen sind im FNP als Mischgebiet ausgewiesen. 
- Die Bekanntmachung für den VEP "Sägegrün II" erfolgte am 02.05.2013. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Nordwesten: Hausacher Straße 
- im Nordosten: gepl. Gewerbegebiet 
- im Südosten: Hochwasserdamm / Kinzig 
- im Südwesten: gepl. Gewerbegebiet 
 

Erschließung: 
- Die Erschließung des großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsbetriebs erfolgt von der B 294 (Hausa-

cher Straße).  
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom erfolgt über das Leitungsnetz in der Hausacher Straße. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Mögliche Nutzungskonflikte aufgrund von Wohngebäuden in den Mischgebieten jenseits der Hausa-

cher Straße sind zu berücksichtigen. 
- Die Altlastenverdachtsflächen an der Hausacher Straße wurden eingestuft mit "Belassen zur Wieder-

vorlage". Es handelt sich dabei um den verfüllten Gewerbekanal und die Tankstelle. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Der großflächige Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb ist gut angebunden und liegt angrenzend an das 

Wohngebiet Straßburgerhof. 
 

Begründung: 
- Bei der Ausweisung handelt es sich um eine Nutzungsänderung. Die Fläche war vollständig als "ge-

mischte Baufläche" ausgewiesen. 
- Wolfach ist gemeinsam mit Hausach und Haslach als Mittelzentrum ausgewiesen. 
- Die Ausweisung als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel erfolgte aufgrund des Bedarfs an 

großflächigem Einzelhandel um den Kaufkraftabfluss zu stoppen. Der Vollsortimenter ist seit Jahren 
in Betrieb. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Fläche ermöglichte die Ansiedlung eines im Hinblick auf die Infrastruktureinrichtungen dringend 
benötigten Lebensmittelvollsortimenters im Süden von Wolfach. Durch den Markt kann der Abfluss an 
Kaufkraft entscheidend eingedämmt werden. Die Fläche ist in den Stadtraum eingebunden (integrierte 
Lage). Sie liegt verkehrsgünstig für die Bewohner der Kernstadt und der Ortsteile. Deshalb eignet sich 
die Fläche für diese Nutzungen. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- Edeka-Markt mit großflächigem Parkplatz ein-
gegrünt durch Einzelbäume 

- nördlich angrenzend Hausacher Straße 

- südöstlich angrenzend Kinzig mit Damm 
 

Hinweis:  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die Schutzgüter der Flächen W 7 und W 10 als 
Einheit bewertet. Nachfolgend die Bewertung der ehemaligen Fläche W 7. 

Bewertung der Schutzgüter (Stand Januar 2012) 

Klima / Luft 

- Kaltluftentstehungsgebiet mit geringer Neigung im Bereich der Kaltluftleitbahn des "Kinzigtälers" 

- Vorbelastungen sind durch tangierende Bundesstraße B 294 sowie bereits vorhandene Bebauung 
und Versiegelung gegeben. 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Boden 

- vorherrschende Bodenarten sind lehmiger Sand und Sand 

- Bewertung der Bodenfunktion nach Heft 31 (Umweltministerium Ba-Wü) ergibt folgende Wertigkeit: 

Standort für natürliche Vegetation:  gering - mittel 
Standort für Kulturpflanzen:  gering - mittel 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  mittel 
Filter- und Puffervermögen:  gering 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Wasser 

Grundwasser 

- Fläche im Bereich eines Grundwasserleiters Lockergestein der Klasse 3 (Junge Talfüllungen) mit ho-
her Bedeutung für das Grundwasserdargebot und die Grundwasserneubildung. 

- Vorbelastungen durch vorhandene punktuelle Bebauung und Versiegelung von Hofflächen entlang 
der Hausacher Straße 

¶ mittlere - hohe Bedeutung (Stufe C - B) 
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Oberflächengewässer 

- Im Süden des Untersuchungsgebiets ist der Gewerbekanal offen, im nördlichen Bereich ist er verfüllt. 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe D - C) 

Flora / Fauna 

Die Kartierung der Fläche ergab: 

- Im Süden auf Flst.Nr. 811 Parkplatz mit Infotafel, der zum Gewerbekanal mit Gehölzen eingebunden 
ist (geringe Wertigkeit) 

- Flst.Nr. 838/5 ist bebaut. Das Gebäude ist von einem großen Nutz- und Ziergarten umgeben. Das 
Flst.Nr. 838/6 wird ebenfalls gärtnerisch genutzt und durch eine dicht mit Gehölzen bepflanzten Erd-
wall nach Südosten zur Bundesstraße B 294 abgeschirmt (geringe Wertigkeit). 

- Der Gewerbekanal verläuft in Nord-Süd-Richtung und ist nach ca. 25 m verdolt. Der offen verlaufende 
Gewerbekanal ist in Teilbereichen mit Ufergehölzen bewachsen (geringe ï mittlere Wertigkeit). 

- 2 Gewerbebetriebe (Autohaus und Raumausstatter) mit Wohn- und Nebengebäuden sowie asphal-
tierten Parkplätzen bzw. Hofflächen an der Hausacher Straße (sehr geringe Wertigkeit) 

- Parallel zur Kinzig großflächig Wirtschaftsgrünlandflächen, durch eine Feldgehölzhecke gegliedert.  

- Flst.Nr. 837/1 mit Obstwiese (hohe Wertigkeit) 

- Parallel zum Hochwasserdammweg bzw. zur Straßenböschung der Bundesstraße B 294 Feldgehölz-
bestand 

- Keine Hinweise auf das Vorkommen von besonders geschützten Arten 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe II - III) 

Landschaftsbild / Erholung 

- Innerörtliche naturnahe für den Kulturraum typische Grünlandfläche im Kinzigtal gegliedert durch Feld-
gehölzhecken sowie Obstbäume und prägnante Einzelbäume (hohe Wertigkeit) 

- Angrenzend zur Hausacher Straße öffentlicher Parkplatz, Wohngebäude mit großem Garten sowie 
Gewerbebetriebe (geringe Wertigkeit)  

- Erholungsfunktion der westlichen Fläche durch Gewerbebetriebe und Bebauung eingeschränkt 

¶ mittlere - hohe Bedeutung (Stufe C - B) 

Mensch 

Bei der Beurteilung des Wohlbefindens des Menschen sind die Aspekte Schutz vor Lärm, Schutz vor 
Emissionen, Erholungsfunktion zu beachten. 
Die Wertigkeit einer Fläche bzgl. der Erholungsmöglichkeit und Regenerationsfähigkeit wurde bereits 
unter Landschaftsbild / Erholung berücksichtigt. 

- Vorbelastungen (Lärm, Schadstoffe) sind durch vorhandene Gewerbebetriebe und tangierende 
Straße (Hausacher Straße, Bundesstraße B 294) vorhanden. 

¶ geringe Bedeutung 

Kulturgüter 

Kulturgüter sind im Bereich der Flächenausweisung nicht vorhanden. 
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Flächen würden weiterhin entlang des Hochwasserdamms landwirtschaftlich als Grünlandflächen 
und angrenzend zur Hausacher Straße durch bestehende Bebauung genutzt werden. Somit würde der 
gegenwärtige Umweltzustand erhalten bleiben. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

- Verlust einer innerörtlichen Kaltluftentstehungsfläche im Bereich des "Kinzigtälers" 

- Verminderung der Grundwasserneubildungsrate durch verstärkten Oberflächenabfluss durch hohen 
Versiegelungsgrad bei einem Gewerbegebiet 

- Verlust einer landschafts-/stadtbildprägenden großen Wiesenfläche in der Kinzigaue 

- Verlust von Landschaftsbild prägenden Einzelbäumen 

- Beeinträchtigung für die Erholungssuchenden auf dem Kinzigdammweg 

Landschaftsplanerische Hinweise 

- Erhalt des nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotops bzw. Schaffung von adäquatem Aus-
gleich 

- Intensive Eingrünung des Gewerbegebiets zur freien Landschaft 

- Innere Durchgrünung des Baugebietes 
- Rückhaltung des Regenwassers 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

bedingt geeignet 

Fazit: Der Erhalt des nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotops muss sichergestellt wer-
den. 

Die Schließung der Baulücken entlang der Hausacher Straße ist der Neuausweisung von 
Bauland vorzuziehen. Jedoch wird die Flächenausweisung im rückwärtigen Bereich bis zum 
Hochwasserdamm aus mehreren Gründen sehr kritisch gesehen. 

¶ ökologisch wertvolle Grünlandfläche mit Feldgehölzhecken, z.T. als Biotop kartiert 

¶ landschaftlich für die Erholungsnutzung reizvolle innerörtliche Freiflächen 

¶ wasserwirtschaftlich wertvolle Fläche im Kinzigtal 
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Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sägegrün II", 
der genehmigt ist und am 02.05.2013 bekannt gemacht wurde handelt und der Edeka-Markt seit Jah-
ren in Betrieb ist, wird auf eine Umweltprüfung und die Erstellung eines Artenschutzgutachtens im 
Rahmen der 1. Änd. des FNP der VVG Wolfach - Oberwolfach verzichtet und auf die Umweltprüfung 
im Rahmen des Bebauungsplans verwiesen. 

Nach Aussagen des Umweltberichts mit Grünordnungsplan vom November 2021, erstellt vom Büro  
für Landschaftsplanung und angewandte Ökologie Dr. Alfred Winski, Teningen, wurde eine Bestands-
erhebung von relevanten Arten als Grundlage für eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach 
§ 44 BNatSchG nicht durchgeführt, da die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände allein auf die 
Verwirklichungshandlung bezogen sind und damit unmittelbar nur auf die Zulassungsentscheidung für 
ein Vorhaben gelten. 

Die Umweltprüfung im vorliegenden Umweltbericht mit Grünordnungsplan kam zu nachfolgendem Er-
gebnis: 

Das Planungsgebiet besteht derzeit aus Wiesenflächen, Einzelgehölzen und Feldgehölzen mit mitt-
lerer Bedeutung für den Naturhaushalt. Die Planung sieht vor, einen Lebensmittelmarkt mit Park-
platzflächen zu errichten. Die vorhanden Strukturen und Biotope werden dabei weitgehend beseitigt.  

Der Boden ist aufgrund seiner Schadstoffgehalte nur von geringer Bedeutung für den Naturhaushalt. 
Aufgrund der Bodensituation möchte man vermeiden, dass Regenwasser versickert und so mög-
licherweise das Grundwasser verschmutzt wird. Deshalb wird eine großflächige Versiegelung ange-
strebt. Das Regenwasser wird nicht im Gebiet versickert. Dies führt auf der anderen Seite zu einer 
Verringerung der Verdunstungsrate und der Grundwasserneubildung in diesem Gebiet.  
Weitere Beeinträchtigungen entstehen für die Schutzgüter Klima und Landschaftsbild.  

Die zu erwartenden Eingriffe durch das Bauvorhaben werden insbesondere durch die großzügige 
Begrünung der Parkplatzflächen mit großkronigen Bäumen und der geplanten Dachbegrünung auf 
dem Marktgebäude reduziert. Der restliche Ausgleichsbedarf wird durch eine Fläche im Ökokonto 
der Stadt Wolfach kompensiert. Es handelt sich dabei um die Ökokonto-MaÇnahmen ĂStadtwald 
Moosenwaldñ.  
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Ortsteil: Kirnbach 

 

Planungsstand:  

Bestandsdarstellung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Gewerbliche Baufläche / Gemischte Baufläche 
"Sommeracker" 

Flächenbilanz: 

Bestand: M / Grünfläche:   ca. 0,467 ha 
Planung: gewerbliche Baufläche:  ca. 0,272 ha 
Planung: gemischte Baufläche:  ca. 0,091 ha 
 Grünfläche: ca. 0,104 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

Biotop "Feldhecken O Altenvogtshof, Kirnbach Untertal" 
(Nr. 177153170523), angrenzend 

Biotop "Auwaldstreifen am Kirnbach" 
(Nr. 177153170513), ca. 40 m nordwestlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

HQ100, kleinflächig im Nordwesten direkt betroffen, 

HQextrem im Westen 

Sonstiges - Immissionen: Begrenzung IFSP gem. B-Plan 
- Leitungstrassen: keine  
- angrenzende Nutzungen: M, landw. Flächen 
- Bebauungsplan "Sommeracker" genehmigt am 27.03.2006,  

zwischenzeitlich in Kraft 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche liegt am nördlichen Ortsrand von Kirnbach an einem leichten Westhang. Im Westen grenzt 

die Fläche an die Kreisstraße K 5361. 
- Auf der gewerblichen Baufläche wurde bereits eine Betriebshalle eines Zimmereibetriebs errichtet. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: landw. Flächen 
- im Osten: landw. Flächen 
- im Süden: Mischgebiet, Bebauung 
- im Westen: K 5361 
 

Erschließung: 
- Die Erschließung erfolgt von der Kreisstraße K 5361 aus.  
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom erfolgt durch Anschluss an die Leitungen in der Kreis-

straße. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Mögliche Nutzungskonflikte aufgrund von Wohngebäuden in den angrenzenden Mischgebieten im 

Süden und Westen wurden im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Mit der Aktualisierung dieser gewerblichen Fläche ist die Einbindung in die Landschaft unter Beach-

tung ökologischer Gesichtspunkte zu sichern. 
 

Begründung: 
- Bei der Ausweisung handelt es sich um eine Nutzungsänderung. Die Fläche ist im FNP bereits rechts-

kräftig als gemischte Baufläche ausgewiesen. 
- Die Ausweisung erfolgt aufgrund des Bedarfs an gewerblichen Bauflächen. Konkret ist die Ansiedlung 

eines Zimmereibetriebes mit Abbundhalle beabsichtigt. Emissionen wurden im Bebauungsplan-ver-
fahren berücksichtigt durch die Festsetzung eines max. IFSP-Werts. 

- Mit der Ausweisung werden planungsrechtliche Voraussetzungen für die Ansiedlung des Betriebes 
und damit den Erhalt von Arbeitsplätzen im Ortsteil Kirnbach geschaffen. Gerade in der dünn besie-
delten Tallage ist die Bereitstellung von Arbeitsplätzen wesentlich für den Erhalt funktionierender Dorf-
gemeinschaften. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Ausweisung stellt eine sinnvolle Nutzung der Fläche für örtliche Gewerbebetriebe unter Berücksich-
tigung von Emissionen und Landschaftsbild (Grüngürtel im Osten gem. Bebauungsplan) dar. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- im Süden Zimmereibetrieb mit Abbundhalle 
und Zufahrt 

- im Norden nicht bebaute Wiesenfläche  

- nordöstlich angrenzend Gehölzbestand 
(Biotop) 

- westlich angrenzend Kreisstraße  

Bewertung der Schutzgüter (Stand Januar 2012) 

Klima / Luft 

- Kaltluftentstehungsgebiet mit geringer Neigung in der Kaltluftleitbahn des Kirnbachtals. 

- Vorbelastungen sind durch tangierende Straße in sehr geringem Umfang gegeben. 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Boden 

- vorherrschende Bodenart ist lehmiger Sand  

- Bewertung der Bodenfunktion nach Heft 31 (Umweltministerium Ba-Wü) ergibt folgende Wertigkeit: 

Standort für natürliche Vegetation:  gering 
Standort für Kulturpflanzen:  mittel 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  mittel - hoch 
Filter- und Puffervermögen:  gering 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Wasser 

Grundwasser 

- Fläche im Bereich eines Grundwasserleiters Lockergestein der Klasse 3 (Junge Talfüllungen) mit ho-
her Bedeutung für das Grundwasserdargebot und die Grundwasserneubildung. 

¶ hohe Bedeutung (Stufe B) 

Oberflächengewässer 

- Oberflächengewässer nicht vorhanden 

¶ sehr geringe Bedeutung (Stufe E) 
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Flora / Fauna 

Die  Kartierung der Fläche ergab: 

- Grünlandfläche in Tallage (mittlere Wertigkeit) 

- Im Nordosten angrenzend ein nach § 32 NatSchG Besonders geschütztes Biotop mit der Biotop-Nr. 
1771-5317-0523. Es handelt sich um eine Feldhecke im Böschungsbereich. 

- Keine Hinweise auf das Vorkommen von besonders geschützten Arten 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe III) 

Landschaftsbild / Erholung 

- Landschaftsteil in Tallage des Kirnbachs mit typischer Grünlandnutzung 

- Nordöstliche angrenzende Feldhecke im Böschungsbereich stellt ein belebendes und gliederndes 
Element dar. 

- Erholungsfunktion der Fläche durch tangierende Kreisstraße K 5361 reduziert 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Mensch 

Bei der Beurteilung des Wohlbefindens des Menschen sind die Aspekte Schutz vor Lärm, Schutz vor 

Emissionen, Erholungsfunktion zu beachten. 
Die Wertigkeit einer Fläche bzgl. der Erholungsmöglichkeit und Regenerationsfähigkeit wurde bereits 
unter Landschaftsbild / Erholung berücksichtigt. 

- Vorbelastungen (Lärm, Schadstoffe) sind durch tangierende Kreisstraße K 5361 vorhanden. 

¶ mittlere Bedeutung 

Kulturgüter 

Kulturgüter sind im Bereich der Flächenausweisung nicht vorhanden. 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Flächen würden weiterhin landwirtschaftlich als Grünlandflächen genutzt werden. Somit würde der 
gegenwärtige Umweltzustand erhalten bleiben. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

- Verlust eines Kaltluftentstehungsgebietes in der Kaltluftleitbahn des Kirnbachtals 

- Reduzierung der als hoch bewerteten Bodenfunktion "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf" durch 
hohen Versiegelungsgrad bei einem Gewerbegebiet 

- Verminderung der Grundwasserneubildungsrate durch verstärkten Oberflächenabfluss 

- evtl. Beeinträchtigung des angrenzenden nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotops 

Landschaftsplanerische Hinweise 

- Einhaltung eines Puffers zum angrenzenden nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotop (Feld-
hecken) 

- Intensive Eingrünung des Gebiets nach Norden zur freien Landschaft 

- Proportionen und Höhenentwicklung der Bebauung unter Berücksichtigung der sensiblen Ortsrand-
lage 

- Rückhaltung des Regenwassers 
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Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

geeignet 

Fazit: Die Flächenausweisung stellt eine Abrundung der bestehenden Bebauung dar und ist daher 
aus landschaftsplanerischer Sicht geeignet. 

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich jedoch aufgrund der Tallage für das Schutzgut 
Grundwasser.  

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um den genehmigten und am 27.04.2006 bekannt gemachten 
Bebauungsplan "Sommeracker" handelt und die Abbundhalle eines Zimmereibetriebs bereits realisiert 
ist, wird auf eine Umweltprüfung und die Erstellung eines Artenschutzgutachtens im Rahmen der 1. 
Änd. des FNP der VVG Wolfach - Oberwolfach verzichtet und auf die Umweltprüfung im Rahmen des 
Bebauungsplans verwiesen. 

Im Rahmen des Bebauungsplans "Sommeracker" wurde eine Stellungnahme zu Eingriff/Ausgleich und 
Bewertung der zu überplanenden Flächen im März 2006 durch das Büro für Landschaftsplanung und 
angewandte Ökologie Dr. Alfred Winski, Teningen, erstellt. Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wurden getroffen. Spezielle artenschutzrechtliche 
Untersuchungen liegen nicht vor. 

Die Gutachter kamen zu nachfolgendem Ergebnis: 

Bei einer zukünftigen Bebauung der Mischbaufläche, Flst.Nr. 92, die derzeit als Wiese bewirtschaftet 
wird, sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung (Umwidmung) 

Beabsichtigte Nutzung: 

Gewerbliche Bauflächen "Sägegrün" 
 

Flächenbilanz: 

Bestand: gemischte Baufläche:   ca. 2,243 ha 
Planung: gewerbl. Baufläche im N: ca. 0,592 ha 
 gewerbl. Baufläche Mitte:  ca.1,516 ha 
 Grünfläche:  ca.0,135 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  
 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
Nr. s68 Waldkompflex Schmittegrund, ca. 100 bzw. 130 m südöstlich 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

Biotop "Felsen bei Hofeck S Wolfach" 
(Nr. 277153173192), ca. 100 m nördlich 

Biotop "Rappenfelsen S Wolfach" 
(Nr. 277153173204), ca. 130 bzw. 180 m südöstlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

südl. Teil in HQ100 und nordwestl. Teil in HQextrem-Überflutungs-
fläche sowie nordwestl. Teil in geschütztem Bereich bei HQ100 

gemäß Hochwasserschutzkonzept kann ein Schutz für den west-
lich der Kinzig liegenden Innenstadtbereich durch punktuelle 
Maßnahmen, die zu einem geringen Eingriff lt. UVPG-Vorprüfung 
im Einzelfall führen, erreicht werden. 

Sonstiges - Wasserwirtschaft: Tieflage hinter Hochwasserdamm, Gewerbekanal 
im Süden offen, Berücksichtigung des 100-jährigen Hochwassers 

- Leitungstrassen: Freileitungen  
- angrenzende Nutzungen: G, M, wasserwirtschaftl. Flächen (Hoch-

wasserdamm) 
- im Süden gepl. Sondergebiet Bebauungsplan "Sägegrün IV" (Netto) 

- 3. Änd. FNP, VG Wolfach - Oberwolfach 
- Hinweis: Auf Kellergeschosse sollte verzichtet werden, weil dadurch 

in die gewässerparallel verlaufenden Grundwasserleiter eingegriffen 
wird. 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die 3 Flächen werden begrenzt durch die Hausacher Straße und die Kinzig bzw. den Hochwasser-

damm längs der Kinzig 
- Ein Großteil der Flächen ist bebaut. 
- Das SO - großflächiger Einzelhandel (Edeka) im Norden ist mit vorgelagerten Stellplatzflächen seit 

Jahren in Betrieb (s. Berichtigung W 7). 
- Für den großflächigen Einzelhandel (Netto) im Süden wurde ein B-Plan aufgestellt und ein separates 

FNP-Änderungsverfahren eingeleitet (3. Änderung). 
- Die Flächen sind im FNP als Mischgebiet ausgewiesen. 
- Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Sägegrün" (Gewerbeflächen statt gemischte Bau-

fläche) wurde gefasst. 
 
Angrenzende Nutzungen: 
- im Nordwesten: Hausacher Straße/M 
- im Nordosten: Hochwasserdamm / Kinzig 
- im Süden / Osten: Hochwasserdamm / Kinzig 
- im Westen: Grünfläche/Verkehr 
 
Erschließung: 
- Die Erschließung der einzelnen Bereiche erfolgt von der B 294 (Hausacher Straße).  
 
Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom erfolgt über das Leitungsnetz in der Hausacher Straße. 
 
Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Mögliche Nutzungskonflikte aufgrund von Wohngebäuden in den Mischgebieten jenseits der Hausa-

cher Straße sind zu berücksichtigen. 
- Zu beachten sind ausreichende Abstände zum Gewässer und zur B 294 sowie gegebenenfalls Immis-

sionsschutzmaßnahmen zu den Mischbauflächen. 
- Die Altlastenverdachtsflächen an der Hausacher Straße wurden eingestuft mit "Belassen zur Wieder-

vorlage". Es handelt sich dabei um den verfüllten Gewerbekanal und die Tankstelle. 
 
Ortsbild / Einbindung: 
- Mit der Ausweisung dieser gewerblichen Fläche werden die Voraussetzungen für die Aufstellung von 

Bebauungsplänen unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte gesichert. 
- Eine ergänzende Bebauung der Flächen am Ortseingang ermöglicht den Verzicht auf Neuausweisun-

gen am Ortsrand. 
 
Begründung: 
- Bei der Ausweisung handelt es sich um eine Nutzungsänderung. Die Flächen sind im FNP bereits 

vollständig als "gemischte Baufläche" ausgewiesen. 
- Wolfach ist gemeinsam mit Hausach und Haslach als Mittelzentrum ausgewiesen. 
- Für angrenzende Sondergebiete für großflächigen Lebensmitteleinzelhandel wurden Bebauungspläne 

aufgestellt. 
- Die Grünfläche im Südwesten dient auch als Rückhalteraum für den verdolten Kanal, bevor er in die 

Wolfach eingeleitet wird. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Mit der Änderung der gemischten Bauflächen in gewerbliche Bauflächen wird auch eine Nutzung durch 
Handwerksbetriebe ermöglicht. Die Flächen liegen nahe des Ortskerns von Wolfach. Durch den vor-
handenen Edeka-Markt und den geplanten Netto-Markt kann darüber hinaus der Abfluss an Kaufkraft 
entscheidend eingedämmt werden. Die Flächen sind in den Stadtraum eingebunden (integrierte Lage). 
Sie liegen verkehrsgünstig für die Bewohner der Kernstadt und der Ortsteile. Deshalb eignen sich die 
Flächen für die gewerbliche Nutzung i.V.m. Einkaufsmöglichkeiten. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

Norden 

- gewerbliche z.T. nicht genutzte Gebäude mit 
Hoffläche 

- Ortsbild prägende Platanen an der Hausacher 
Straße 

- Wiesenfläche 

- asphaltierter Weg 

Mitte 

- gewerbli. Gebäude an der Hausacher Straße 

- Wiesenfläche, z. T. mit Erdaushub angren-
zender Baustelle 

- Gehölzbestand im Böschungsbereich der 
B 294 

Süden 

- verdolter Gewerbekanal mit Regenrückhalte-
becken 

- Grünfläche mit Infotafel und Stellplätzen 

Hinweis:  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die Schutzgüter der Flächen W 7 und W 10 als 
Einheit bewertet. Nachfolgend die Bewertung der ehemaligen Fläche W 7, die ergänzt wurde. 

Bewertung der Schutzgüter (Stand Januar 2012, ergänzt August 2023) 

Klima / Luft 

- Kaltluftentstehungsgebiet mit geringer Neigung im Bereich der Kaltluftleitbahn des "Kinzigtälers" 

- Vorbelastungen sind durch tangierende Bundesstraße B 294 sowie bereits vorhandene Bebauung 
und Versiegelung gegeben. 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 

Boden 

- vorherrschende Bodenarten sind lehmiger Sand und Sand 

- Altablagerung "Verfüllter Gewerbebach Gewann Sägegrün", kein Handlungsbedarf 

- Bodenverunreinigungen in anthropogenen Auffüllungen mit entsprechender Entsorgungsrelevanz bei 
Tiefbauarbeiten 

- Bewertung der Bodenfunktion nach Heft 31 (Umweltministerium Ba-Wü) ergibt folgende Wertigkeit: 

Standort für natürliche Vegetation:  gering - mittel 
Standort für Kulturpflanzen:  gering - mittel 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  mittel 
Filter- und Puffervermögen:  gering 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C) 
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Wasser 

Grundwasser 

- Fläche im Bereich eines Grundwasserleiters Lockergestein der Klasse 3 (Junge Talfüllungen) mit ho-
her Bedeutung für das Grundwasserdargebot und die Grundwasserneubildung. 

- Vorbelastungen durch vorhandene punktuelle Bebauung und Versiegelung von Hofflächen entlang 
der Hausacher Straße 

mittlere - hohe Bedeutung (Stufe C - B) 

Oberflächengewässer 

- Im Süden des Untersuchungsgebiets ist der Gewerbekanal offen, im nördlichen Bereich ist er verfüllt. 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe D - C) 

Flora / Fauna 

Die Kartierung der Fläche ergab: 

- Im Süden auf Flst.Nr. 811 Parkplatz mit Infotafel (geringe Wertigkeit) 

- Regenrückhaltebecken mit Gehölzen eingebunden (mittlere Wertigkeit)  

- Der Gewerbekanal verläuft in Nord-Süd-Richtung und ist verdolt. (geringe Wertigkeit). 

- 2 Gewerbebetriebe (Autohaus und Raumausstatter) mit Wohn- und Nebengebäuden sowie asphal-
tierten Parkplätzen bzw. Hofflächen an der Hausacher Straße (sehr geringe Wertigkeit) 

- 2 Platanen an der Hausacher Straße  

- Parallel zur Kinzig großflächig Wirtschaftsgrünlandflächen, zur Zeit teilweise für Baustelleneinrich-
tung/Erdlager genutzt (geringe ï mittlere Wertigkeit)  

- Parallel zum Hochwasserdammweg bzw. zur Straßenböschung der Bundesstraße B 294 Feldgehölz-
bestand (mittlere Wertigkeit) 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe II - III) 

Aussagen zum Artenschutz lt. Gutachten Bioplan 

- Lebensraumpotential für Vögel 

- Lebensraumpotential für Fledermäuse 

- Lebensraumpotential für Libellen und Schmetterlinge 

- Auftreten der Gelbbauchunke während der Bauphase 

¶ mittleres Konfliktpotential,  
Realisierung unter Einbeziehung von Maßnahmen grundsätzlich möglich 

Aussagen zum Biotopverbund 

- Biotopverbund trockener, mittlerer bzw. feuchter Standorte sowie Wildtierkorridor nicht vorhanden  

¶ keine Betroffenheit  

Landschaftsbild / Erholung 

- Innerörtliche naturnahe für den Kulturraum typische Grünlandfläche im Kinzigtal (mittlere Wertigkeit) 

- Angrenzend zur Hausacher Straße öffentlicher Parkplatz mit Infotafel und Regenrückhaltebecken so-
wie Gewerbebetriebe (geringe - mittlere Wertigkeit)  

- Platanen an der Hausacher Straße (hohe Wertigkeit) 

- Erholungsfunktion durch Gewerbebetriebe und Bebauung eingeschränkt 

¶ mittlere  Bedeutung (Stufe C) 
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Mensch 

Bei der Beurteilung des Wohlbefindens des Menschen sind die Aspekte Schutz vor Lärm, Schutz vor 
Emissionen, Erholungsfunktion zu beachten. 
Die Wertigkeit einer Fläche bzgl. der Erholungsmöglichkeit und Regenerationsfähigkeit wurde bereits 
unter Landschaftsbild / Erholung berücksichtigt. 

- Vorbelastungen (Lärm, Schadstoffe) sind durch vorhandene Gewerbebetriebe und tangierende 
Straße (Hausacher Straße, Bundesstraße B 294) vorhanden. 

¶ geringe Bedeutung 

Kulturgüter 

Kulturgüter sind im Bereich der Flächenausweisung nicht vorhanden. 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Flächen würden weiterhin entlang des Hochwasserdamms landwirtschaftlich als Grünlandflächen 
und angrenzend zur Hausacher Straße durch bestehende Bebauung genutzt werden. Somit würde der 
gegenwärtige Umweltzustand erhalten bleiben. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

- Verlust einer innerörtlichen Kaltluftentstehungsfläche im Bereich des "Kinzigtälers" 

- Verminderung der Grundwasserneubildungsrate durch verstärkten Oberflächenabfluss durch hohen 
Versiegelungsgrad bei einem Gewerbegebiet 

- Verlust einer ortsbildprägenden großen Wiesenfläche in der Kinzigaue 

- ggf. Verlust von ortsbildprägenden Einzelbäumen 

- ggf. Beeinträchtigung von Vögeln, Fledermäusen und Gelbbauchunke 

- Beeinträchtigung für die Erholungssuchenden auf dem Kinzigdammweg 

Landschaftsplanerische Hinweise 

- Erhalt des Regenrückhaltebeckens mit Gehölzbestand 

- Erhalt der Grünfläche mit Infotafel und Stellplätzen 

- Erhalt der Platanen an der Hausacher Straße 

- Erhalt des Gehölzbestands im Böschungsbereich zur B 294 

- Intensive Eingrünung des Gewerbegebiets zur freien Landschaft 

- Innere Durchgrünung des Baugebiets 
- Rückhaltung des Regenwassers 
 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

bedingt geeignet 

Fazit: Der Erhalt des nach § 32 NatSchG Besonders geschützten Biotops muss sichergestellt wer-
den. 

Die Schließung der Baulücken entlang der Hausacher Straße ist der Neuausweisung von 
Bauland vorzuziehen. Jedoch wird die Flächenausweisung im rückwärtigen Bereich bis zum 
Hochwasserdamm aus mehreren Gründen sehr kritisch gesehen. 

¶ ökologisch wertvolle Grünlandfläche mit Feldgehölzhecken, z.T. als Biotop kartiert 

¶ landschaftlich für die Erholungsnutzung reizvolle innerörtliche Freiflächen 

¶ wasserwirtschaftlich wertvolle Fläche im Kinzigtal 
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Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Mai 2024) 

geeignet 

Fazit: Der nördliche und mittlere Teilbereich der Flächenausweisung als gewerbliche Baufläche wird 
als geeignet eingestuft, da die Flächen entlang der Hausacher Straße bereits gewerblich ge-
nutzt werden und eine Realisierung im Bereich der rückwärtigen Wiesenflächen zum Kin-
zigdamm eine sinnvolle Ergänzung darstellt. Es werden damit Flächen überplant, die für die 
Landwirtschaft und den Naturschutz von untergeordneter Bedeutung sind. 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotential wird als mittel bewertet. Eine Realisierung ist unter 
Einbeziehung von Maßnahmen grundsätzlich möglich. Die Ausarbeitung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung (saP) im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist erforder-
lich. 

Die Flächenausweisung / Grünfläche dokumentiert den Bestand (Regenrückhaltebecken, In-
fotafel mit Stellplätzen).  
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Wohnbaufläche "Vorstadtberg" 
 

Flächenbilanz: 

Bestand: landw. Fläche:   ca. 0,076 ha 
Planung: Wohnbaufläche:  ca. 0,076 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

Biotop "Trockenmauer Vorstadtberg, N Wolfach" 
(Nr. 176153170110), ca. 15 m östlich 

 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

- 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche liegt am östlichen Ende der Straße "Am Vorstadtberg". 
- Die Hälfte der Fläche ist bebaut. 
- Die Fläche ist im FNP als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. 
- Der Bebauungsplan "Kirchenfeld - Friedrichstraße" wurde am 15.11.2017 als Satzung beschlossen. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: Hausacher Straße, landwirtschaftliche Flächen 
- im Osten: landwirtschaftliche Flächen 
- im Süden: landwirtschaftliche Flächen 
- im Westen: Wohnbauflächen, bebaut 
 

Erschließung: 
- Die Erschließung erfolgt über die Straße "Am Vorstadtberg".  
 

Ver- und Entsorgung: 
-  Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom erfolgt über das Leitungsnetz in der Straße "Am Vorstadt-

berg". 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Nutzungskonflikte aufgrund der angrenzenden Wohnbauflächen sind nicht zu erwarten. 
- Gegebenenfalls sind Immissionsschutzmaßnahmen zu den landwirtschaftlichen Flächen vorzusehen. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Eine ergänzende Bebauung längs der Straße "Am Vorstadtberg" fügt sich gut in die bestehende Be-

bauung am Vorstadtberg ein. 
 

Begründung: 
- Wolfach ist gemeinsam mit Hausach und Haslach als Mittelzentrum ausgewiesen. 
- Die Fläche wird gemäß dem Bebauungsplan "Kirchenfeld - Friedrichstraße, Bereich Vorstadtberg, 

2. Änderung" ausgewiesen. 
- Der Satzungsbeschluss erfolgte am 15.11.2017. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Fläche ermöglicht die Errichtung von 2 Wohngebäuden. Die Fläche ist in den Stadtraum eingebun-
den. Sie liegt attraktiv am Südhang mit kurzen Wegen in die Kernstadt Wolfach. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- bereits bebautes Grundstück am Ende der 
Erschließungsstraße 

- derzeit auf westl. angrenzendem Flurstück 
Errichtung eines Wohnhauses  

  

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um einen Teilbereich des Bebauungsplans " Kirchenfeld-Fried-
richsstraße, Bereich Vorstadtberg, 2. Änderung" (Satzungsbeschluss 15.11.2017) der Stadt Wolfach 
handelt, wird auf eine Umweltprüfung die Erstellung eines Artenschutzgutachtens im Rahmen der 
1. Änd. des FNP der VVG Wolfach - Oberwolfach verzichtet und auf die Umweltprüfung und das er-
stellte Artenschutzgutachten im Rahmen des Bebauungsplans verwiesen. 

Im Rahmen des Bebauungsplans "Kirchenfeld-Friedrichsstraße, Bereich Vorstadtberg, 2. Änderung"  
wurde ein Umweltbericht, der Bestandteil der Begründung vom 15.11.2017 ist, von Zink Ingenieure, 
Lauf erstellt. 

Die Gutachter kamen im Umweltbericht zu nachfolgendem Ergebnis: 
Die Untersuchung zeigt auf, dass das Plangebiet heute weitgehend extensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt wird. Die Umweltauswirkungen liegen im Wesentlichen im Verlust von Lebensräumen für Pflan-
zen und Tieren als auch im Verlust von Boden. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei Durchführung aller Minderungs-, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen keine Beeinträchtigungen verbleiben und der Eingriff als ausgegli-
chen bezeichnet werden kann. 

Das Gutachten zu Vorkommen und zur Betroffenheit streng und besonders geschützter Arten (Rele-
vanzcheck) vom 24.11.2016, erstellt vom Büro für Landschaftsökologie Klink, Freiburg, kam zu nach-
folgendem Fazit: 

Unter Berücksichtigung der verbleibenden Lebensraumstrukturen im Gebiet (Fels- wand) und auf-
grund der großflächig vorhandenen Lebensraumstrukturen im angrenzenden Gebiet wurde für alle 
streng geschützten Arten und besonders geschützten Arten eine geringe Beeinträchtigung ihres Le-
bensraums festgestellt. Die im Erweiterungsgebiet betroffenen Tiere können nach Norden und Os-
ten in den Hangbereich hinter der Bebauung ausweichen Die Bedeutung der angrenzenden Berei-
che als Puffer für den Lebensraumverlust auf der Planungsfläche wird hoch eingeschätzt. 

Eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der aufgeführten Arten die zur Verletzung der o.g. Verbots-
tatbestände führt ist nicht gegeben. Zusätzliche faunistische Untersuchungen sind aus gutachterli-
cher Sicht nicht notwendig. 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Ortsteil: Kirnbach 

 

Planungsstand:  

Bestandsdarstellung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Sonderbaufläche, Parkplatz,  
Grünfläche / Erholungsanlage 
"Am Liefersberg" 

Flächenbilanz: 

Bestand: Landw./Wald ca. 1.006 ha 

Planung:  
Sondergebiet - Vesperstube  ca. 0,115 ha 
Parkplatz ca. 0,240 ha 

Grünfläche - Freizeit/Spielen:   ca. 0,651 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

FFH-Gebiet " Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und Schram-
berg " (Nr. 7715341), angrenzend 

FFH-Mähwiese " Berg-Mähwiese nördlich Moosenmättle "  
Nr. 6500031746153417), angrenzend  

FFH-Mähwiese " Magerwiese auf dem Liefersberg "  
(Nr. 6500031746158088), angrenzend 

LSG " Mosenmättle "  
(Nr. 3.17.021), direkt betroffen bzw. angrenzend 

Biotop " Nasswiesen Moosenmättle "  
(Nr. 177153170610), ca. 20 m südlich 

Biotop " Magerrasen und Feuchtkomplex Liefersberg, Obertal-Rotsal" 
(Nr. 177153170612), angrenzend 

Biotop " Sonstiger waldfreier Sumpf nordwestlich Moosenmättle"  
(Nr. 177153171121), ca. 120 m westlich 

Biotop " Weidfeld W Liefersberg, Obertal-Rotsa 
Gengenbach" (Nr. 177153170608), ca. 120 m nordwestlich 
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Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

- 

Sonstiges - Wasserwirtschaft: Wasserschutzgebiet "Lehengericht Erdlinsbach" 
- Immissionen: keine 
- Leitungstrassen: 110 kV-Freileitung südlich der Fläche 
- Bebauungsplan: "Am Liefersberg" (Stand: Satzungsbeschluss am 

04.11.09, zwischenzeitlich in Kraft) 
- Die "Grünfläche - Freizeit, Spielen" liegt innerhalb des Landschafts-

schutzgebiets "Moosenmättle". 

  
 
 

Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche liegt abseits der bebauten Ortslagen am Liefersberg, westlich des Hinteren Liefersberger 

Hof 
- Die Fläche ist weitgehend als landw. Fläche ausgewiesen mit dem Einschrieb "Parkplatz, Spielplatz". 

Das "Bergstüble" ist als Waldfläche dargestellt mit dem Vermerk "Spiel- und Festplatz". 
- Der nördliche Teil des Planungsgebiets liegt im "Landschaftsschutzgebiet Moosenmättle". 
- Die derzeitige Nutzung besteht zum einen aus der Vesperhütte "Bergstüble" und vorgelagerten Frei-

flächen, die als Parkplatz genutzt werden, zum anderen aus Wiesen, die mit ihren Grillplätzen der 
Freizeitgestaltung dienen. 

 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: Waldflächen  
- im Osten: Waldflächen / Wiesen 
- im Süden: Wiesen 
- im Westen: Wiesen, Erschließungsstraße  
 

Erschließung: 
- Die Erschließung erfolgt über vorhandene Wirtschaftswege. Über die "Schondelhöfe" bzw. den 

"Fohrenbühl" besteht eine Straßenanbindung an die B 33. Von der Stadt Wolfach aus bestehen Zu-
fahrten von Kirnbach und Halbmeil.  

 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser und Strom erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Leitungsnetz. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Nutzungskonflikte sind aufgrund der Lage abseits von Ortslagen nicht zu erwarten. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Die einzigen Baukörper, die beiden kleinen Anlagen des "Bergstüble" (Vesperstube), liegen am Wald-

rand umgeben von Bäumen, Sie fügen sich gut in den Landschaftsraum ein. 
 

Begründung: 
- Die Wanderhütte mit Bewirtschaftung ("Bergstüble") ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel 

und dient den Erholungssuchenden als Ausgangs- und Endpunkt für (überörtliche) Wanderungen so-
wie Nordic-Walking, Mountainbike- und Fahrradtouren. 

- Seit vielen Jahren dient das "Liefersberg-Areal" auch als besonderer Festplatz für: 
jährlich eine Open-Air-Musikveranstaltung 
jährlich durchgeführter Berglauf 

- Ferner befinden sich im Plangebiet diverse Einrichtungen zur Freizeitgestaltung (Grillplätze) und ein 
kleiner Kinderspielplatz, die von den Bürgern mehrerer Gemarkungen, die hier aufeinander treffen, 
genutzt werden.  
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- Hauptanlass für die Ausweisung der Nutzungen im FNP und die Aufstellung des Bebauungsplanes ist 
jedoch die unbefriedigende Situation der Vesperstube "Bergstüble": Sie wurde 1975 als "Schutzhütte" 
genehmigt. Heute verfügt die Hütte über ca. 30 Sitzplätze, die vorhandenen Einrichtungen genügen 
nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Sie ist gewerbe- und gaststättenrechtlich genehmigt. 

- Nach Schließung des Gasthauses "Moosenmättle" hat das "Bergstüble" in dieser Funktion erhebliche 
Bedeutung für die Wanderer und Erholungssuchenden gewonnen. Das vorhandene "Bergstüble" soll 
deshalb abgebrochen und in etwas geänderter Form mit max. 50 Sitzplätzen im Inneren und 50 Sitz-
plätzen im Außenbereich, einer modernen Küche sowie Lagerräumen ersetzt werden. Die Sanitäran-
lagen im benachbarten WC-Gebäude werden barrierefrei saniert. 

- Das "Bergstüble" hat somit in den letzten Jahren eine Ausnahmesituation als überregionaler Veran-
staltungsort und Anlaufstelle für weite Bevölkerungskreise erlangt. 

- Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Liefersberg" wurde das gesamte Areal neu geordnet 
und die Infrastruktur in diesem Bereich dauerhaft gesichert. 

 

 Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Ziel ist die Ausweisung eines Sondergebiets "Vesperstube" und die Ordnung der bisherigen Nutzungen 
auf den angrenzenden Wald- und Grünflächen. 

Die Stadt Wolfach möchte damit die Naherholungsfunktion des "Liefersbergs" stärken und den Besu-
chern/Nutzern auch weiterhin die Ausübung entsprechender Freizeit- und Erholungsaktivitäten ermög-
lichen sowie eine Einkehr- und Vespergelegenheit bieten. 

Da die Fläche durch die seit Jahren gewachsenen Strukturen vorgeprägt ist und die Naherholungsfunk-
tion des "Bergstüble" auch für die Nachbargemeinden von Bedeutung ist, ist eine Ausweisung und Si-
cherung der diversen Nutzungen von öffentlichem Interesse. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- im Außenbereich als Vesperstube mit Park-
platz, Spielplatz und Wiese genutzte Flächen 

Bewertung der Schutzgüter (Stand Januar 2012) 

Klima / Luft 

- Nicht siedlungsrelevantes Kaltluftentstehungsgebiet in relativ ebener Lage im Außenbereich umgeben 
von Waldflächen (Frischluftproduzent)  

- Vorbelastungen sind nicht vorhanden. 

¶ hohe Bedeutung (Stufe B) 

Boden 

- vorherrschende Bodenart ist lehmiger Sand  

- Bewertung der Bodenfunktion nach Heft 31 (Umweltministerium Ba-Wü) ergibt folgende Wertigkeit: 

Standort für natürliche Vegetation:  sehr hoch 
Standort für Kulturpflanzen:  sehr gering 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  mittel - hoch 
Filter- und Puffervermögen:  sehr gering 

¶ sehr hohe Bedeutung (Stufe A) 

aufgrund der sehr hohen Wertigkeit als Standort für natürliche Vegetation 

Wasser 

Grundwasser 

- Fläche im Bereich eines Grundwassergeringleiters Lockergestein der Klasse 6 (Metamorphe Ge-
steine) mit sehr geringer Bedeutung für das Grundwasserdargebot und die Grundwasserneubildung. 

¶ sehr geringe Bedeutung (Stufe E) 

Oberflächengewässer 

- Oberflächengewässer nicht vorhanden 

¶ sehr geringe Bedeutung (Stufe E) 
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Flora / Fauna 

Die Kartierung der Fläche ergab: 

- Im Außenbereich 2 kleine Holzhütten genutzt als Vesperstube und WC bzw. Lagergebäude mit Hof- 
und Parkplatzflächen (sehr geringe Wertigkeit).  

- Nach Norden schließen sich Wiesenflächen mit Spielgeräten, Sitzmöglichkeiten und 2 Grillstellen an. 
(geringe - mittlere Wertigkeit) 

- Entlang des Wirtschaftsweges Baumreihe (größtenteils Birken) (mittlere Wertigkeit) 

- Keine Hinweise auf das Vorkommen von besonders geschützten Arten 

¶ geringe Bedeutung (Stufe II) 

Landschaftsbild / Erholung 

- Freifläche im Außenbereich umgeben von Wald 

- Besondere Erholungsfunktion der Fläche durch vielfältige Infrastruktureinrichtungen (Vesperstube, 
Spielplatz, Grillplatz, Parkplatz) 

¶ hohe Bedeutung (Stufe A) 

Mensch 

Bei der Beurteilung des Wohlbefindens des Menschen sind die Aspekte Schutz vor Lärm, Schutz vor 

Emissionen, Erholungsfunktion zu beachten. 
Die Wertigkeit einer Fläche bzgl. der Erholungsmöglichkeit und Regenerationsfähigkeit wurde bereits 
unter Landschaftsbild / Erholung berücksichtigt. 

- Vorbelastungen (Lärm, Schadstoffe) sind nicht vorhanden. 

¶ hohe Bedeutung 

Kulturgüter 

Kulturgüter sind im Bereich der Flächenausweisung nicht vorhanden. 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Flächen würden weiterhin als Vesperstube mit Parkplatz, Spielplatz und Wiese genutzt werden. 
Somit würde der gegenwärtige Umweltzustand erhalten bleiben. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

- Reduzierung der als hoch bewerteten Bodenfunktion Standort für natürliche Vegetation durch Versie-
gelung 

- Ggf. bei Nutzungsintensivierung Auswirkungen auf angrenzende Biotopflächen und Schutzgebiete 

Landschaftsplanerische Hinweise 

- Erhalt der Baumreihe entlang des Wirtschaftsweges 

- Begrenzung versiegelter Bodenfläche, Stellplätze in wassergebundener Decke 

- Proportionen und Höhenentwicklung der Bebauung im Sondergebiet unter Berücksichtigung der sen-
siblen Lage 

  

W 12 

 



VVG  Wolfach - Oberwolfach 
1. Änd. des Flächennutzungsplans Bewertungsbögen 

   Seite 43 

Planungsbüro Fischer   Stand: 23.06.2025 

 
 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand Januar 2012) 

bedingt geeignet 

Fazit: Die Flächenausweisung befindet sich in einem ökologisch sensiblen Außenbereich. 

Mit einer Beeinträchtigung der angrenzenden Schutzgebiete und Biotopflächen ist nicht zu 
rechnen, wenn es zu keiner Nutzungsintensivierung kommt. 

Es muss daher sichergestellt werden, dass mit der Flächenausweisung die derzeitige Nutzung 
festgeschrieben wird und es zu keiner weiteren Bebauung bzw. Nutzungsintensivierung 
kommt. 
  

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um den Bebauungsplan "Am Liefersberg" (Satzungsbeschluss 
04.11.2009) der Stadt Wolfach handelt, der die bereits vorhandene Nutzung (Vesperstube, Parkplatz) 
planungsrechtlich sichert, wird auf eine Umweltprüfung und die Erstellung eines Artenschutzgutach-
tens im Rahmen der 1. Änd. des FNP der VVG Wolfach - Oberwolfach verzichtet und auf die Umwelt-
prüfung im Rahmen des Bebauungsplans verwiesen. 

Im Rahmen des Bebauungsplans "Am Liefersberg" wurde ein Grünordnungsplan von der Arbeitsge-
meinschaft Büro für Landschaftsplanung und angewandte Ökologie Dr. Alfred Winski und Ingenieur-
büro für Bauwesen und Stadtplanung, Weissenrieder GmbH, erstellt. 

Die Gutachter kamen im Grünordnungsplan mit Umweltbericht zu nachfolgendem Ergebnis: 

Durch die geplante Erschließung und Bebauung entstehen Eingriffe in Natur und Landschaft, die 
auszugleichen sind. 

Es wurden Minimierungs-/Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb des Gel-
tungsbereichs festgelegt. 

Es ergibt sich auf Grund der geringfügigen Verbesserung des Biotopwerts durch die Umwandlung 
von Nadel- in Parkwald ein kleiner Ausgleichsüberschuss von 0,03 ha Fäq, der auf dem Ökokonto 
der Stadt Wolfach gutgeschrieben werden kann. 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Ortsteil: Kirnbach 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Gewerbliche Baufläche "Sachtleben" 

Flächenbilanz: 

Bestand: Grünfläche - Sport:   ca. 1,709 ha 
Planung: gewerbliche Baufläche:  ca. 1,709 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
Nr. s69 Waldkompflex Spitzberg, ca. 115 m westlich 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

FFH-Mähwiese "Feuchtwiese südlich Wolfach"  
(Nr. 6500031746158040), ca. 220 m nördlich 

Biotop "Eichenwald am Spitzberg SW Wolfach" 
(Nr. 277153173210), ca. 115 m westlich 

Biotop "Eichenwald Spitzkopf O Hagenbach" 
(Nr. 277153172241), ca. 230 m westlich 

Biotop "Felsband am Spitzberg SW Wolfach" 
(Nr. 277153173208), ca. 270 m nordwestlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

tangiert im  Westen HQ100 - Überflutungsfläche 

Sonstiges - Immissionen: keine empfindliche Nutzung direkt angrenzend.  
- Im B-Planverfahren ist der Lärmschutz nachzuweisen.  
- Anpflanzungen zur äußeren Eingrünung - wie bisher 
- Leitungstrassen: 20 kV sind zu beachten. 
- Angrenzende Nutzungen: Bahnlinie, Gewerbefläche, Grünfläche - 

Sport 
- Ortsbild: keine Beeinträchtigung bei entsprechender äußerer Ein-

grünung. 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche wird begrenzt durch die Bahnlinie im Osten, das Gewerbegebiet im Norden und die Tal-

straße im Süden und Westen. 
- Die Fläche liegt auf der Gemarkung Kirnbach. 
- Der als gewerbliche Fläche vorgesehene Bereich wird als Schlammsee genutzt. 
- HQ100-Flächen sind nur südlich der Talstraße ausgewiesen. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: gewerbliche Flächen 
- im Osten: Bahnlinie 
- im Süden: Talstraße / Grünflächen 
- im Westen: Talstraße / Grünflächen 
 

Erschließung: 
- Eine neue Erschließung ist nicht erforderlich. Das Gelände kann auch über das Firmengrundstück im 

Norden erschlossen werden.  
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser und Strom erfolgt über das Betriebsgelände im Norden. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Zu beachten sind ausreichende Abstände zur 20-kV-Leitung  
- gegebenenfalls erforderlich Immissionsschutzmaßnahmen zu den Wohnbauflächen im Osten jenseits 

der Bahnlinie. 
- Altlasten 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Mit der Ausweisung dieser gewerblichen Fläche kann die Einbindung in die Landschaft unter Beach-

tung ökologischer Gesichtspunkte gesichert werden. 
- Es sind Grünflächen mit Anpflanzungen ausgewiesen. 
- Das Gelände ist durch vorhandene Baumanpflanzung am Rand sehr gut eingegrünt und fügt sich in 

die Umgebung ein. 
 

Begründung: 
- Bei der Fläche handelt es sich um einen Schlammsee, der mit Schwerspat belastet ist. Die Fa. Sacht-

leben benötigt diese Fläche. Sie dient als Flächenersatz für die als Gewerbefläche ausgewiesene 
Sportplatzfläche zwischen B 294 und Schiltacher Straße / L 96.  

- Wolfach ist als Standort mit gewerblichen Entwicklungsmöglichkeiten bis ca. 10 ha ausgewiesen. 
- Mit dieser ebenen Fläche kann der ortsansässigen Firma dringend benötigtes Gelände in direktem 

Anschluss an den vorhandenen Betrieb bereitgestellt werden. 
 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Bei der Fläche handelt es sich um einen Schlammsee, der mit Schwerspat belastet ist. Die Fa. Sacht-
leben benötigt diese Flächen. Sie dienen als Ersatz für die als Gewerbefläche ausgewiesene Sport-
platzfläche zwischen B 294 und L 96.  
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- eingezäuntes nicht einsehbares Gelände 
eines Absetzteiches des Bergbaubetriebs 
Sachtleben 

- Fläche geprägt von Sukzession mit Gehölz-
aufwuchs und Schilfbestand 

- begrenzt von Gehölzbestand entlang Tal-
straße und Bahnlinie  

- genutzt als Schlammsee 

- erschlossen von angrenzendem Bergbau-
betrieb Sachtleben 

Bewertung der Schutzgüter (Stand August 2023) 

Klima / Luft 

- Kaltluftentstehungsgebiet mit geringer Neigung im Bereich der Kaltluftleitbahn des "Kinzigtälers" 

- Vorbelastungen sind durch tangierende Kreisstraße K 5361 und Bahnlinie gegeben. 

¶ mittlere Bedeutung  

Boden 

- Brauner Auenboden - Auengley, Auengley - Brauner Auenboden und Brauner Auenboden aus  
Auensand und -lehm 

- Vorbelastungen durch Schwerspat im Bereich des Schlammsees 

- Bewertung der Bodenfunktion nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011) ergibt folgende Wertigkeit: 

Standort für natürliche Vegetation:  keine hohe oder sehr hohe Bedeutung 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit:  mittel - hoch 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  hoch 
Filter- und Puffervermögen:  gering - mittel 

¶ mittlere Bedeutung (Stufe C)  

Wasser 

Grundwasser 

- Fläche im Bereich des Grundwasserleiters "Jungquartäre Flusskiese und Sande" mit hoher Bedeu-
tung für das Grundwasserdargebot und die Grundwasserneubildung. 

¶ hohe Bedeutung (Stufe B) 

Oberflächengewässer 

- Oberflächengewässer nicht vorhanden 

- angrenzend im Westen HQ100-Überflutungsfläche 

¶ geringe Bedeutung (Stufe D) 
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Flora / Fauna 

Die Kartierung der Fläche ergab: 

- eingezäuntes nicht einsehbares Gelände 

- begrenzt von Gehölzbestand entlang Talstraße und Bahnlinie  

- genutzt als Schlammsee  

- Fläche geprägt von Sukzession mit Gehölzaufwuchs und Schilfbestand 

¶ geringe bis mittlere Bedeutung (Stufe II - III) 

Aussagen zum Artenschutz lt. Gutachten Bioplan 

- Lebensraumpotential für Vögel 

- Quartierpotential für Fledermäuse 

- Lebensraumpotential für Eidechsen. 

- Auftreten der Gelbbauchunke während der Bauphase 

¶ mittleres Konfliktpotential,  
Realisierung unter Einbeziehung von Maßnahmen grundsätzlich möglich 

Aussagen zum Biotopverbund 

- Biotopverbund trockener, mittlerer bzw. feuchter Standorte sowie Wildtierkorridor nicht vorhanden  

¶ keine Betroffenheit  

Landschaftsbild / Erholung 

- Gehölzbestand entlang Talstraße  

- Erholungsfunktion der Fläche aufgrund fehlender Zugänglichkeit nicht gegeben 

- Vorbelastungen durch Nutzung des Bergbaubetriebs sowie tangierender Straße und Bahnlinie 

¶ geringe - mittlere Bedeutung (Stufe D - C) 

Mensch 

Bei der Beurteilung des Wohlbefindens des Menschen sind die Aspekte Schutz vor Lärm, Schutz vor 

Emissionen, Erholungsfunktion zu beachten. 
Die Wertigkeit einer Fläche bzgl. der Erholungsmöglichkeit und Regenerationsfähigkeit wurde bereits 
unter Landschaftsbild / Erholung berücksichtigt. 

- Vorbelastungen (Lärm, Schadstoffe) sind durch angrenzende Kreisstraße K 5361 und Bahnlinie sowie 
durch nördlich angrenzende Bergbaubetrieb vorhanden. 

¶ sehr geringe Bedeutung 

Kulturgüter 

Kulturgüter sind im Bereich der Flächenausweisung nicht vorhanden. 
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Die Flächen würden weiterhin als Schlammsee vom angrenzenden Bergbaubetrieb genutzt werden. 
Somit würde der gegenwärtige Umweltzustand erhalten bleiben. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

- Verlust einer als Schlammsee genutzten Fläche  

- Verlust von Kalt-/Frischluftentstehungsfläche durch Bebauung 

- Reduzierung der als hoch bewerteten Bodenfunktion "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf" durch 
hohen Versiegelungsgrad bei einem Gewerbegebiet sowie dauerhafter Verlust von "Natürlicher Bo-
denfruchtbarkeit"  

- Verminderung der Grundwasserneubildungsrate durch verstärkten Oberflächenabfluss bei bebauten 
bzw. versiegelten Flächen  

- ggf. Eintrag von boden- und wassergefährdenden Stoffen  

- ggf. Beeinträchtigung von Vögeln, Fledermäusen, Eidechsen und Gelbbauchunke 

- Verlust von Landschaftsbild prägenden Gehölzbeständen 

Landschaftsplanerische Hinweise 

- größtmöglicher Erhalt des Gehölzbestands zur Eingrünung 

- Innere Durchgrünung des Baugebiets (abhängig von zukünftiger Nutzung) 

- Rückhaltung des Regenwassers 

 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

bedingt geeignet 

Fazit: Die Flächenausweisung wird als bedingt geeignet eingestuft, da sie eine mittlere naturschutz-
fachliche Wertigkeit besitzt und für das Kinzigtal keine naturraumtypische Nutzung 
(Schlammsee) darstellt. Durch die Ausweisung ist ggf. mit dem Verlust von Gehölzbeständen 
zu rechnen. 

Das artenschutzrechtliche Konfliktpotential der gewerblichen Baufläche wird als mittel bewer-
tet. Eine Realisierung ist unter Einbeziehung von Maßnahmen möglich. Die Ausarbeitung ei-
ner speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens ist erforderlich. 
¶  
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Wohnbaufläche  
"Hofeckle" mit Grünflächen 

Flächenbilanz: 

Bestand:  
Landwirtschaft:  ca. 0,145 ha 
Wald:  ca. 0,126 ha 
Wohnbaufläche:   ca. 3,794 ha 
Grünfläche/Kleingarten: ca. 0,564 ha 
Verkehr:  ca. 0,400 ha 

Planung:  
Wald:  ca. 0,249 ha 
Wohnfläche:  ca. 2,600 ha 
Gemeinbedarf Kiga:  ca. 0,094 ha 
Grünfläche/Kleingärten:  ca. 1,242 ha 
Verkehr:  ca. 0,844 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  
 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

Biotop "Steinbruch W Hofeck"  
(Nr. 277153173190), direkt betroffen 

Biotop "Teiche W Hofeck"  
(Nr. 277153173191), direkt betroffen 

Biotop "Herrlisbach W Hofeck"  
(Nr. 277153173188), z.T. direkt betroffen  

Biotop "Steilhang bei Hofeck S Wolfach"  
(Nr. 277153173187), ca. 10 m östlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

- 
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Sonstiges - Immissionen: keine empfindliche Nutzung angrenzend.  
- Leitungstrassen: Wasserleitung zum Hochbehälter 
- Angrenzende Nutzungen: Wald, landw. Flächen, Wohnbebauung 
- Ortsbild: keine Beeinträchtigung bei entsprechender Durchgrünung. 
- Bebauungsplan "Hofeckle" mit Änderungen ist bekanntgemacht. 
- Bebauungsplan "Hofeckle" - 1. Änderung ist bekanntgemacht. 
- Bebauungsplan "Hofeckle" - 2. Änderung ist bekanntgemacht. 
- Bebauungsplan "Hofeckle" - 3. Änderung ist bekanntgemacht. 

  

Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche wird begrenzt durch den Waldrand im Norden (30 m niederwaldartige Bewirtschaftung), 

die vorhandene Bebauung im Süden und die Grünflächen im Osten  
- Die Fläche liegt im "Straßburger Hof". 
- Die Fläche ist im FNP als Wohnbaufläche ausgewiesen. 
- Grundlage der Ausweisung bilden die Bebauungspläne "Hofeckle" einschließlich der 1. - 3. Änderung  
- Der Kindergarten wurde bereits gebaut und ist bereits in Betrieb. 
 
Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: Waldflächen / Wiesen im Osten 
- im Osten: Wiesen 
- im Süden: Bebauung 
- im Westen: Waldflächen 
 
Erschließung: 
- Eine Erschließung erfolgt über den Oberen Kastaniendobel und die fortzuführende Hofbergstraße.  
 
Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser und Strom erfolgt über neu zu verlegende Trassen. 
 
Nutzungskonflikte / Immissionen: 

- Mögliche Nutzungskonflikte wurden im den Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
Ortsbild / Einbindung: 
- Nördlich des Geltungsbereichs befindet sich im Anschluss an den forstwirtschaftlichen Weg Waldflä-

che, innerhalb des Regelwaldabstands von 30 m sind die Bäume in diesem Streifen niederwaldartig 
zu bewirtschaften. 

- Mit der Aktualisierung des FNP gemäß den rechtsgültigen Bebauungsplänen wurde auch der Wald-
kindergarten (3. Änd.) aufgenommen und Begrünungsmaßnahmen gesichert. 

 
Begründung: 
- Damit werden auch die Grünzäsuren in den FNP übernommen. 
- Darüber hinaus wird der mit dem Bebauungsplan "Hofeckle" - 3. Änderung ausgewiesene Waldkin-

dergarten im FNP nachgetragen bzw. dieser berichtigt. 
- Auf die im FNP rechtsgültig ausgewiesene Wohnbaufläche im Westen wird zugunsten der Waldflä-

chen und Grünflächen gemäß dem Bebauungsplans "Hofeckle" von 2002 verzichtet. 
- Mit dieser Fläche kann die Stadt Wolfach den Betreuungsbedarf befriedigen. Dies ist für das Kinzigtal 

von großer Bedeutung, da ansonsten eine Abwanderung zu befürchten ist. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Auf der relativ ebenen Fläche im Wald, nahe bei den ausgewiesenen und z. T. bereits bebauten Wohn-
bauflächen wird mit dem Waldkindergarten ein wichtiges Infrastrukturprojekt frühzeitig bereitgestellt. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- Bebauung in steiler Hanglage  

- Wald- uns Sukzessionsflächen, die umge-
wandelt und gerodet werden  

- im Norden Wald angrenzend 

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um die 2. Änd. bzw. 3. Änd. des Bebauungsplans "Hofeckle" 
handelt, wird auf eine Umweltprüfung im Rahmen der 1. Änd. des FNP der VVG Wolfach - Oberwolfach 
verzichtet und auf die Umweltprüfungen im Rahmen der Bebauungsplanänderungen verwiesen. 

Die 2. Änd. des Bebauungsplans "Hofeckle" (§13a Verfahren) hatte eine flexiblere Bebauung durch 
Vergrößerung der Baufenster bei Beibehaltung der GRZ zum Ziel. 
Die Abschätzung der Umwelterheblichkeit, die vom Büro Fischer vom 27.09.2017 Bestandteil der Be-
gründung der 2. Änd. des Bebauungsplans ist, kam zu nachfolgendem Ergebnis: 

Es ist mit keinen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen und artenschutzrechtliche Belange 
sind nicht betroffen. 

Die Umweltprüfung zur 3. Änd. des Bebauungsplans "Hofeckle" vom 09.03.2022, erstellt vom Büro 
Fischer, Freiburg, kam zu nachfolgendem Ergebnis: 

Bei Durchführung der festgelegten Maßnahmen ist mit keiner erheblichen und nachhaltigen Beein-
trächtigung für die Schutzgüter zu rechnen. 

Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich wird durch Teilabbuchung einer Ökokontomaß-
nahme erbracht. Ein forstrechtlicher Ausgleich wird für die Waldumwandlungserklärung nach § 10 
i.V.m. § 9 LWaldG festgelegt. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) im Rahmen der 3. Änd. des Bebauungsplans "Hof-
eckle" vom 13.11.2021, erstellt von Bioplan, Bühl, kam zu nachfolgendem Ergebnis: 

Unter Berücksichtigung und bei vollständiger Umsetzung der genannten Maßnahmen aus fachgut-
achterlicher Sicht wird eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ausgeschlos-
sen. 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Gemarkung: Wolfach 

 

Planungsstand:  

Neuausweisung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Gewerbliche Baufläche  
"Spitzrank - Untere Zinne" 

Flächenbilanz: 

Bestand:  
Wald:   ca. 0,036 ha 
Wiese:   ca. 0,090 ha 
gewerbl. Baufläche mit Verkehr:   ca. 0,501 ha 
gemischte Baufläche:   ca. 0,356 ha 

Planung:  
gewerbliche Baufläche:  ca. 0,983 ha 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
Nr. s69 Waldkompflex Spitzberg, ca. 65 m südlich 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

FFH-Mähwiese "Feuchtwiese südlich Wolfach"  
(Nr. 6500031746158040), ca. 240 m südöstlich  

Biotop "Hangwald am Bauhof SW Wolfach"  
(Nr. 277153173205), direkt betroffen 

Biotop "Sickerquelle SW Vorderbauer SO Hofberg, Wolfach" 
(Nr. 177153170506), ca. 160 m nordwestlich 

Biotop "Feldgehölz W Vorderbauer SO Hofberg, Wolfach" 
(Nr. 177153170507), ca. 160 m nordwestlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

geschützter Bereich bei HQ100, tangiert im Süden HQ100-Überflu-
tungsfläche bzw. kleinflächig südl. Teil in HQextrem-Überflutungs-
fläche 

Sonstiges - Wasserwirtschaft: außerhalb HQ100 
- Immissionen: keine empfindliche Nutzung direkt angrenzend.  
- Angrenzende Nutzungen: Wald, landw. Flächen, G, M 
- Ortsbild: keine Beeinträchtigung. 
- Bebauungsplan: "Spitzrank - Untere Zinne" - 2. Änd., rechtskräftig 
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Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Der als gewerbliche Fläche vorgesehene kleine Bereich wird im FNP noch als gemischte Baufläche 

ausgewiesen. 
- Der größte Teil der Fläche ist im FNP bereits als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. 
- Der Bebauungsplan wurde öffentlich bekanntgemacht. 
 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: gemischte Bauflächen 
- im Osten: Gewerbe 
- im Süden: Gewerbe 
- im Westen: landw. Freiflächen / Wald 
 

Erschließung: 
- Die Erschließung erfolgt über die vorhandenen Wege. Änderungen sind nicht erforderlich.  
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom erfolgt über das vorhandene Leitungsnetz. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Ausreichende Abstände zum Wald sind im Bebauungsplanverfahren festzulegen. 
- Zu beachten gegebenenfalls Immissionsschutzmaßnahmen zu den Mischbauflächen im Norden. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Westlich des Geltungsbereichs befinden sich im Anschluss an einen Grünstreifen die Waldflächen. 
- Die gewerblichen Flächen werden in die bereits vorhandenen Gewerbegebiete eingebunden. 
 

Begründung: 
- Mit dem Nachtrag der Gewerbefläche wird der FNP aktualisiert. 
- Eine Berichtigung ist regelmäßig vorzunehmen. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Berichtigung ist erforderlich und sinnvoll. 
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Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- Gebäude und versiegelte Lagerflächen 

- im Westen angrenzend Wise bzw. Wald 

- südlich und östlich angrenzend Gewerbe-
gebiet  

 
 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um die 2. Änd. des Bebauungsplans "Spitzrank - Untere Zinne" 
handelt und die ergänzende Bebauung und Nutzung bereits realisiert ist, wird auf eine Umweltprüfung 
im Rahmen der 1. Änd. des FNP der VVG Wolfach - Oberwolfach verzichtet und auf die Aussagen im 
Rahmen des Bebauungsplans verwiesen. 

Die Gutachter kamen in der Begründung zur 2. Änd. des Bebauungsplans "Spitzrank - Untere Zinne", 
erstellt von Kappis Ingenieure GmbH vom 21.11.2017, zu nachfolgendem Ergebnis: 

Der Artenschutz ist auf Ebene der Baugenehmigung zu klären. Waldflächen werden nicht in An-
spruch genommen werden und die überbaubare Grundstücksfläche hält den Mindestwaldabstand 
von 30 m ein. 

Auf eine naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung konnte verzichtet werden, da es sich 
um ein §13a-Verfahren bei der 2. Änd. des Bebauungsplans "Spitzrank - Untere Zinne" handelt. 
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Allgemeine Angaben 

Stadt: Wolfach 

Ortsteil: Kinzigtal 

 

Planungsstand:  

Bestandsdarstellung 

Beabsichtigte Nutzung: 

Wohnbaufläche "St. Roman" 

Flächenbilanz: 

Bestand:  
Gemeinbedarf - Kirche:   ca. 0,071 ha 

Planung:  
Allgemeines Wohngebiet:  ca. 0,071 ha 
 

 

Flächennutzungsplan 

Bestand 

 

Planung  

  

 

Rechtliche Vorgaben/ Übergeordnete Planungen 

Vorgaben lt. Regionalplan - 

Schutzgebiete 
(BNatSchG; 
NatSchG; LWaldG) 

FFH-Mähwiese "Magerwiese nördl. St. Roman"  
Nr. 6500031746158060), ca. 180 m nordwestlich  

FFH-Mähwiese "Magerwiese östl. St. Roman"  
Nr. 6500031746158066), ca. 250 m nordöstlich 

Biotop "Nasswiesen und Bachlauf N St. Roman"  
(Nr. 176153170189), ca. 120 nordwestlich 

Biotop "Magerrasen bei St. Roman" 
(Nr. 176153178019), ca. 95 nördlich 

Biotop "Feldhecke bei St. Roman" 
(Nr. 176153170185), ca. 70 südlich 

Biotop "Bachlauf bei St. Roman" 
(Nr. 176153178020), ca. 120 südöstlich 

Biotop "Waldsimsen-Sumpf Meßmersdobel, St. Roman" 
(Nr. 176153170186), ca. 100 südlich 

Schutzgebiete (WHG / WG; 
Hochwassergefahrenkarte) 

- 

Kulturdenkmal Pfarrhaus St. Roman (Flst.Nr. 259/1) 
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Sonstiges - Immissionen: keine empfindliche Nutzung angrenzend.  
- Angrenzende Nutzungen: landw. Flächen, Fläche für Gemeinbe-

darf-  kirchliche Anlagen 
- Ortsbild: keine Beeinträchtigung bei entsprechender äußerer Ein-

grünung. 
- Bebauungsplan: "St. Roman" - 1. Änderung, Satzungsbeschluss: 

09.11.2022, in Kraft getreten 17.11.2022 

  
 

Städtebauliche Bewertung  

Lage / Bestand: 
- Die Fläche liegt abseits in St. Roman und ist bereits bebaut mit dem Pfarrhaus 
- Die Fläche liegt auf der Gemarkung Kinzigtal. 
- Die Fläche ist im FNP als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. 
- Die Offenlage des Bebauungsplans "St. Roman" - 1. Änderung erfolgte vom 20.06.2022 bis 

22.07.2022, der Satzungsbeschluss erfolgte am 09.11.2022. 
- Der Bebauungsplan trat am 17.11.2022 in Kraft 

Angrenzende Nutzungen: 
- im Norden: landw. Flächen 
- im Osten: Flächen für den Gemeinbedarf 
- im Süden: landw. Flächen 
- im Westen: landw. Flächen 
 

Erschließung: 
- Die verkehrliche Erschließung des Pfarrhauses wird beibehalten. Änderungen sind nicht erforderlich.  
 

Ver- und Entsorgung: 
- Die Versorgung mit Wasser und Strom erfolgt über das bestehende Leitungsnetz. 
 

Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Mögliche Nutzungskonflikte aufgrund der Nähe zu anderen Wohngebäuden sind nicht zu erwarten. 
 

Ortsbild / Einbindung: 
- Eine gute Einbindung in die Landschaft ist auch bei einer baulichen Änderung möglich. 
 

Begründung: 
- Die katholische Kirchengemeinde ist Eigentümerin des alten Pfarrhauses St. Roman 11, Flst. Nr. 

259/1, Gemarkung Kinzigtal. Die Kirche plant den Verkauf des Gebäudes und der Grundstücksfläche 
ab der Rundmauer. 

Städtebauliche Bewertung: 

geeignet  

Fazit:  

Die Umwidmung als Allgemeines Wohngebiet ist städtebaulich verträglich. 

  

 

W 17 

 



VVG  Wolfach - Oberwolfach 
1. Änd. des Flächennutzungsplans Bewertungsbögen 

   Seite 57 

Planungsbüro Fischer   Stand: 23.06.2025 

 
 

Landschaftsökologische Bewertung  

 

Luftbild (2022) Gebietscharakteristik 

 

- ehemaliges Pfarrhaus mit Gartengrund-
stück  

 

 

Landschaftsökologische Bewertung: (Stand August 2023) 

Da es sich bei der Flächenausweisung um die 1. Änd. des Bebauungsplans "St. Roman" (Satzungsbe-
schluss: 09.11.2022) handelt, wird auf eine Umweltprüfung und die Erstellung eines Artenschutzgut-
achtens im Rahmen der 1. Änd. des FNP der VVG Wolfach - Oberwolfach verzichtet und auf den Um-
weltbeitrag der Bebauungsplanänderung verwiesen.  

Das Büro Kappis Ingenieure GmbH kam in seinem Umweltbeitrag nach § 13a BauGB vom 14.09.2022 
zu nachfolgendem Ergebnis: 

Das vorliegende Verfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt. Ein Umweltbericht nach § 2 (4) 
BauGB mit Eingriffs-Ausgleichsbewertung ist somit nicht erforderlich.  
Nach § 1 (6) 7 BauGB sind die bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes jedoch die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.  

In der Stellungnahme zum Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG vom Juni 2022, erstellt vom Dipl-Biol. 
Ondraczek, kam der Gutachter zu nachfolgendem Fazit: 

Insgesamt lºst die geplante  nderung des BPlans ĂSt. Romanñ keine Konflikte mit dem Artenschutz 
im Sinne des § 44 (1) BNatSchG aus. 
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